
LANDKREIS KEMPEN KREFELD . DER OBERKREISDIREKTOR

ABTEILUNG AKTENZEICHEN

60/5 671 1792/62

11, Juli 1962 
KEMPEN-NDRH., den --------------------------------------------

Bauschein Nr.

Auf Antrag des llmil O ö b T O Ü k

in 47--------------------Straße, Nr______

wird unbeschadet der Rechte Dritter aufgrund des am---------27•G» 1962 bei der, 

Verwaltung ------------------------------------------------------------------ eingereichten Antrages unter den au

Bauscheines genannten Bedingungen und Auflagen, gemäß der Bauordnung f0r den Regierungsbezirk Düsseldorf 

vom 1. 4. 1939 die Genehmigung erteilt in 11 t —17-----------------------------------------

Straße, Nr. — ----------- auf dem Grundstück, Flur: -------- 5-----------  Flurstück: -81----------------------------------------

das in den beiliegenden als zugehörig bezeichneten Bauvorlagen (Beschreibung, Zeichnungen und Berechnungen) 

dargestellte Bauvorhaben: —^888888888^ --------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a uszufü h ren. 

Ausnahme-n nach§—----------—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

und Befreiung-en von§ ------- ----------- —_______________________________________________________________________________

der Bauordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 1. 4. 1939 wird durch besonderen Befreiungsbeschluß 

mit — allgemeiner — Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten erteilt.

Der Befreiungsbeschluß vom und seine Bedingungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Baugenehmigung.

Der Bauherr bezw. Grundeigentümer ist verpflichtet, bei einem Eigentumswechsel den Rechts und Besitznachfolgern 

alle aus diesem Bauschein sich ergebenen Rechte und Pflichten zu übertragen.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Herrn Oberkreisdirektor in 

Kempen-Ndrh., Kreisbauamt, einzulegen.

Ein Verschulden eines von Ihnen bestellten Bevollmächtigten würde Ihnen zugerechnet werden.



I. Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn

1. die entsprechenden Bedingungen und Auflagen mit dem Zusatz „Vor Baubeginn" erfüllt wurden,

2. bei Bauten an der Straße die Absteckung der Baufluchtlinie und die Sockelhöhe nach Antrag bei der Ortsbehörde 
angegeben wurden.

II. Bei der Bauausführung sind zu beachten:

1. die Vorschriften der Bauordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 1. 4. 1939; Stand 1. 8. 1955, 

2. die dem Bauschein angehefteten und die in die Bauvorlagen in Grün eingetragenen Bedingungen bzw. Auflagen, 

3. die Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter und über die Arbeiterfürsorge bei Bauten, insbesondere auch die 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft,

4. die besonders eingetragenen Bedingungen bzw. Auflagen (s. IV.) Durch Nichterfüllung der Bedingungen des Bau­
scheines oder des Befreiungsbeschlusses wird der Bauschein ungültig.

5. Dieser Bauschein mit den genehmigten Bauvorlagen muß von Beginn der Bauarbeiten an auf der Baustelle zur 
Einsicht bereitgehalten werden. Den mit der Überwachung betrauten Personen ist jederzeit Zutritt zur Baustelle 
und Einblick in die Baugenehmigungsakten zu gewähren.

6. Der Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn nicht innerhalb Jahresfrist nach seiner Aushändigung mit dem Bau 
begonnen ist oder wenn der begonnene Bau 1 Jahr lang unterbrochen wird. Eine Verlängerung der Frist kann 
vor Ablauf von der Baugenehmigungsbehörde bewilligt werden.

7. Die Vorgartengestaltung ist im Einvernehmen mit der Ortsbehörde festzulegen. Vorgarteneinfriedigungen sind 
genehmigungspflichtig.

8. Es wird auf die Bestimmungen des Reichsgesetzes über die Sicherung der Bauforderungen vom 1. 6. 1909 (RG. BI. 
S. 449) hingewiesen. Danach ist der Bauleiter verpflichtet, bei Neubauten an leicht sichtbarer Stelle einen An­
schlag anzubringen, der den Stand, den Familiennamen mit wenigstens einem ausgeschriebenen Vornamen so­
wie den Wohnort des Eigentümers enthalten muß. Falls die Herstellung des Gebäudes oder eines Teiles einem 
Unternehmer übertragen ist, ist der Name des Unternehmers gleichfalls in deutlich lesbarer, unverwischbarer 
Schrift hierauf anzubringen. Auf die Führung eines Baubuches wird besonders hingewiesen.

9. Tragendes Holzwerk ist gemäß DIN 68 800 — Holzschutz im Hochbau — gegen Wurmfraß, Schwammbildung und 
Fäulnis mit einem mit Prüfzeichen versehenen Holzschutzmittel zu behandeln.

10. Die auf Grund der DIN-Vorschriften oder der besonderen Zulassungen zu fordernden Güteeigenschaften der 
beim Bauvorhaben zur Verwendung kommenden Baustoffe oder Bauteile sind vom Bauherrn der Baugenehmi­
gungsbehörde auf Anforderung nachzuweisen. Die Art des Nachweises bestimmt die Baugenehmigungsbehörde. 
Die für die einzureichenden Prüfungszeugnisse vorzulegenden Kosten trägt der Bauherr.

11. Wohnungstrennwände und Treppenhauswände müssen einen ausreichenden Schutz gegen Übertragung von Luft­
schall, Wohnungtrenndecken einen ausreichenden Schutz gegen Übertragung von Luft- und Trittschall erhalten. 
Die Ausführung der Wände und Decken muß mindestens entweder denjenigen Bauarten in DIN 4109 Beiblatt 
(Ausgabe März 1952) entsprechen oder so beschaffen sein, daß sie bei einer Prüfung den Bedingungen in Ab­
schnitt 3 in DIN 52 211 (Ausgabe September 1953) entspricht. Hierbei ist auch darauf zu achten, daß haustech­
nische Einrichtungen aller Art, wie Geräte und Rohrleitungen für Heizung, Lüftung, Fernsprecher, Be- und Ent­
wässerungsanlagen, so ausgebildet, befestigt und die Rohrleitungen auch so geführt werden, daß unvermeid­
bare Leitungsgeräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Ferner müssen alle Decken und Wände der 
Räume zum dauernden Aufenthalt für Menschen gegen Kälte und Wärme ausreichend geschützt sein. Diese Bau­
teile sind daher so auszuführen, daß sie mindestens den Angaben der DIN 4108 entsprechen. Der RdErl. des 
Ministers für Wiederaufbau NW vom 10. 12. 1957 (MBI. NW 1958 Nr. 2) ist zu beachten. Für mit öffentlichen 
Mitteln geförderte Bauvorhaben wird auf die durch ministerielle Vorschriften festgelegte Normung einzelner Bau­
teile, z. B. Treppen, Türen, Fenster und dgl. ausdrücklich hingewiesen.

12. Bei Einrichtung der Garagen sind die Bestimmungen der Verordnung über Garagen und Einstellplätze zu be­
achten (Reichsgaragenordnung RGaO. vom 17. 2. 1939 in der Fassung des Erlasses vom 13. September 1944 RABL 
S. I 325). Im Inneren eines jeden Garagenraumes ist mindestens ein augenfälliger dauerhafter Anschlag anzubringen, 
welche Art von Kraftfahrzeugen eingestellt werden dürfen, außerdem ist im Garagenraum auf die Feuers- und 
Vergiftungsgefahr beim Laufenlassen des Motors hinzuweisen. Es sind---  Einstellplätze für Kraftfahrzeuge 
spätestens bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens zu schaffen.

13. Für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen sowie der Brennstoff lagerräume gilt der Runderlaß 
des Ministers für Wiederaufbau vom 10. 12. 1958 Heizraumrichtlinien (M. BI. NW Nr. 140). Für Lagerbehälter aus 
Stahl für flüssige Brennstoffe ist der gemeinsame RdErl. des Ministers für Wiederaufbau und des Ministers für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 23. 4. 1959 (M. BI. NW 1959 Nr. 57) gültig; hierfür ist eine besondere 
Genehmigung zu beantragen.

14. Bei der Aufstellung von Niederdruckgasanlagen in Gebäuden und auf Grundstücken sind die bauaufsichtlichen 
Richtlinien des Erlasses des Ministers für Wiederaufbau vom 13. 10. 1952 (M. BI. NW Nr. 76) und die dazu ergan­
genen Erlasse, besonders die DIN 18 017, zu beachten.



15. Die für den Wiederaufbau zu verwendenden Bauteile sind vor Beginn der Bauarbeiten auf ihre Standfestigkeit 
zu überprüfen. Alle gefahrdrohenden Bauteile sind zu beseitigen oder so zu sichern, daß keine Gefahr mehr 
besteht.

16. Zur Errichtung eines Bauzaunes und eines Baugerüstes und zur Lagerung von Baumaterial auf dem Bürgersteig 
ist eine besondere Erlaubnis bei der Ortsbehörde einzuholen.

17. Werbeanlagen sowie die Anbringung von Automaten an den Außenwänden des Gebäudes bedürfen der vor­
herigen Genehmigung der Baugenehmigungsbehörde.

18. Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 30. März 1957 (BGBl. I S. 315) ist zu beachten.

III. Der Baugenehmigungsbehörde sind anzuzeigen:

1. Der Beginn der Bauausführung mit beiliegendem Vordruck (Name des Bauleiters und Bauunternehmers, ebenso 
der Wechsel dieser Personen und des Bauherrn),

2. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit, vom genehmigten Bauplan abzuweichen, so ist die 
beabsichtigte Abweichung sofort anzuzeigen und für sie die Baugenehmigung vor Ausführung der beabsichtig­
ten Abweichung einzuholen.

3. Die evtl. Teilabnahme einzelner Bauteile. Sie wird vorgeschrieben für die Bewehrungen der Stahlbetontragteile 
gemäß § 3 der DIN 1045 (Stahlbetonbestimmungen); diese Abnahmen sind mindestens 48 Stunden vor Beginn der 
Arbeiten beim Kreisbauamt zu beantragen.

4. Vor Prüfung der Stahltragwerke oder Stahleinlagen dürfen Verkleidungs- oder Betonierungsarbeiten nicht ous- 
geführt werden. Eine Ausfertigung der geprüften Bewehrungspläne muß auf der Baustelle vorhanden sein.

5. Die Vollendung des Rohbaues (Rohbauabnahme) mit beiliegendem Vordruck sobald der Bau in seinen Mauern, 
Gewölben, Stahlbeton- und Eisenkonstruktionen (einschließlich derjenigen der notwendigen Treppen), sowie in 
Balkenlage und Dacheindeckung vollendet ist. Die Dacheindeckung darf eine vorläufige sein. Alle Teile des 
Baues müssen sicher zugängig sein und alle für die Standfestigkeit wesentlichen Konstruktionen soweit offen

Eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine und Feuerungs­
anlagen ist dem Anträge auf Rohbauabnahme beizutügen. Vor der Rohbauabnahme darf mit den Putzarbeiten
nicht begonnen werden.

6. Die Fertigstellung des Baues (Gebrauchsabnahme) mit beiliegendem Vordruck. Vor Aushändigung des Gebrauchs­
abnahmescheines darf das Gebäude nicht benutzt werden. Eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters 
über die Benutzbarkeit der Schornsteine und Feuerungsanlagen ist dem Antrag auf Gebrauchsabnahme beizu­
fügen.

IV. Besondere Bedingungen und Auflagen:

3

4

Geb. Kontr. eintr
Bauh
Verm
ZdA

und Gemeinde
i. Ki rtei •



Merkblatt C #/

über die ortsbehördliche Vorprüfung des Bauantrages unter Beachtung der Forderungen 
Verordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 1. 4. 1939.

polizei-

Nome und genaue Antritt de, Antragsteller,, Franz Toebrock, Lank-Latum, Hauptstr. 17
Lage des^ugrundstückes, Ort: ............................................................................ Straße: ........................

-«V Flur:..... .................... Parz.: ..........

Bemerkungen: Die Fragen sind nicht nur mit „ja" oder „nein ' zu beantworten, es ist Sache der örtlichen Bauauf­
sichtsbehörden, die einzelnen Fragen restlos zu klären, fehlende Stücke und Unterlagen müssen von den Antrag­
stellern herbeigeschafft werden. Zu allen Bauanträgen sind die Kostenberechnungen mit der Berechnung des um­
bauten Raumes (DIN 277 neu' beizufügen. Baugesuche mit ungenau beantworteten Fragen und fehlenden Unter­
lagen müssen zurückgegeben werden.

1. a) Sind die Zeichnungen (Lageplan, Grundrisse, Ansichten, Schnitte), die 
Festigkeitsberechnungen und Baubeschreibungen vollständig (dreifach) 
vorhanden und sämtliche Unterlagen vom Bauherrn und verantwort­
lichen Planverfasser bzw. Bauausführenden unterzeichnet?

b) Baubeschreibung:
Sind Angaben über Maßnahmen für Schall- und Wärmeschutz (DIN 
4108 und 4109) gemacht?

c) Lageplan:
Liegt dieser im Maßstab 1 -.500 vor? Nachbarbebauungen sind skiz­
zenmäßig anzulegen.
Sind die Abstände der Gebäude untereinander und von den Grenzen 
eingetragen?

d) Bauzeichnungen:
Diese sind bei Umbauten farbig anzulegen. Höhenunterschiede müssen 
zu erkennen sein.

e) Bei öffentlich geförderten Wohnungsbauten liegt die Wohnflächen­
berechnung bei?

2. Wie erfolgt die Be- und Entwässerung?
Falls erforderlich, ist ein Entwässerungsantrag mit zeichnerischen 
Unterlagen gemäß DIN 4261 vorzulegen.

Bauzeichnung und Baube­
schreibung sind dreifach 
beigefügt

entfällt

entfällt

3. Art der Stromversorgung. entfällt
4. Falls das Bauvorhaben widerrechtlich begonnen wurde, ist über das 

Veranlaßte zu berichten. entfällt
5. a) Bestehen förmlich festgesetzte Baufluchtlinien oder sind solche in 

Aussicht genommen? nein
b) Ist eine Ausnahme vom Ortsstatutarischen Bauverbot erforderlich. 

Wird sie erteilt? nein

6. Bei Umbauten:
Steht dos Gebäude unter Denkmalschutz? entfällt

7. Ist eine Ausnahme gemäß § 9,2 des Aufbaugesetzes erforderlich.? 
Wenn ja, Angabe des Genehmigungsdatums. Ausnahmegenehmigung ist 

nicht erforderlich
8. a) In welchem, gemäß Wirtschafts- und Leitplan ausgewiesenen Gebiet 

liegen die Grundstücke?

b) Ist Ortsbaurecht vorhanden?

c) Kommt Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebiet in Frage?

d) Ist eine Ansiedlungsgenehmigung erforderlich?

e) Liegen die Grundstücke in der Wasserschutzzone?

f) Ist das Grundstück Wald im Sinne des Gesetzes zum Schutze des 
Waldes?

Das Grundstück liegt im 
Wohnbaugebiet 
nein 
nein 
ist nicht erforderlich 
nein

nein



9. Liegt das Grundstück an einer öffentlich befahrbaren Straße, bzw. 
ist die Zugänglichkeit für die Feuerwehr gesichert?
Bei klassifizierten Straßen (B-Straßen, L.l O. und LILO.) Bezeichnung 
der Straße mit Angabe des km-Steines.
Bei Bauvorhaben außerhalb der Ortslage ist ein begründeter Antrag 
auf Ausnahme vom Anbauverbotserlaß mit Straßenquerprofil M 1 :100 
beizufügen. Bei Bundesstraßen ist außerdem 1 Messtisch blattausschnitt 
mit Eintragung der Baustelle vorzulegen.
Sofern bei Bauvorhaben an Bundesstraßen eine Ausnahmegenehmi­
gung gemäß § 9,2 des FStrG erforderlich ist, ist ebenfalls ein form­
loser Antrag auf Ausnahmegenehmigung erforderlich.

10. Falls Befreiungen von Vorschriften der BPV erforderlich sind, muß 
formloser Antrag mit Begründung und Stellungnahme der Gemeinde 
vorliegen.
Sofern gegen nachbarschützende Bestimmungen verstoßen wird, muß 
schriftliche Stellungnahme der Nachbarn, die durch die Gemeinde 
zu bestätigen ist, beigebracht werden.

entfällt

11. Abstände von Strohdächern, Eisenbahnen, Forsten, Brunnen, Dung- 
stätten, Hochspannungsleitungen sind anzugeben.

12. Sollen leicht empfindliche Stoffe oder Gegenstände in dem zu er­
richtenden Gebäude gelagert werden?

nein

13. Handelt es sich um eine gewerbliche Anlage, in der Maschinen be­
nutzt werden, die durch elementare Kraft bewegt werden sollen, 
welche und wieviel?
Was wird hergestellt?
Wieviel Arbeiter beschäftigt der Betrieb?
Männlich, weiblich?
Gesuche zu konzessionspflichtigen Anlagen (§ 16 der GO) sind be­

sonders vorzulegen.

Es handelt sich um die Ver- 
bledung der Straßenfront

14. Ist beabsichtigt das Bauvorhaben mit öffentlichen Mitteln (Landes­
darlehen oder andere) auszuführen?

nein

15. Wird das Bauvorhaben als Reichsheimstätte ausgegeben? entfällt

16. Sonstige Bemerkungen.

17. Stellungnahme der Gemeinde:

Gegen die Erteilung der Bauerlaubnis 
bestehen keine Bedenken.



LANDKREIS KEMPEN-KREFELD

I

Herrn

Franz Toebrock

L a n k/Ndrh. 

öauptstr. 17

DER OBERKREISDIREKTOR

JUNI

Abteilung Aktenzeichen Verwaltungsgebäude

60/3 671-00/13 Burgstr.17
Zimmer Fernruf Kempen-Ndrh.

304 20285 d.24.5.1962

Betr.: Verblendung der Straßenfassade Ihres 
Wohnhauses in Lank, Hauptstr. 17

Bezug: Ihre Anfrage vom 15.5.1962.

Nach Überprüfung an Ort und Stelle bestehen 
gegen die Verblendung der Straßenfassade 
Ihres Wohnhauses mit einem Vormauerstein 
grundsätzlich keine Bedenken. Die Bauflucht 
des rechten Nachbarhauses darf nicht über­
schritten werden.

Für die Baugenehmigung ist ein ordnungs­
gemäßer Antrag in dreifacher Ausfertigung 
über die Amtsverwaltung Lank zu stellen.

Hochachtungsvoll 

im Auftrage:

(Herwig 
Kreisoberbauinspekhr

Konten der Kreiskasse: Postscheckkonto Köln 103 90 und Kreissparkasse Kempen-Krefeld in Kempen Nr. 2856



Franz Toebrock Lank, den 1.6.62
Hauptstr. 17

An das
Kreisbauamt des Landkreises
Kempen - Krefeld

Kempen
uMi

z.Hd.Herrn Oberkreisdirektor

Antrag
auf Erteilung einer Baugenehmigung

Ich beabsichtige meine Haus - Strassenfront, Lank Hauptstr,17 mit 
einem Vormauerstein zu verblenden. (Hersteller ”Lanker Ringofenziegeleig
Die Grösse der Fläche ist ca. 2o qm. Die vorhandene Fläche ist alt, 
krumm und schief, der alte Verputz ist schlecht. Eine Reparatur 
derselben, wäre mit grossen Kosten verbunden und würde das 
Ansehen der Front nicht verbessern. Die angrenzende Nachbarfront 
ist vor einigen Jahren verklinkert worden. Durch die Verblendung meiner 
Hausfront, würde das Strassenbild wesentlich verbessert.

Ich erkläre hiermit, dass an der Front weiter keine Änderungen, 
bezüglich der Tür-u.Fensteröffnungen vorgenommen werden.
Es wird lediglich die Verblendung mit ca. 12 cm vorgemauert und die 
Front hiermit begradigt. Die Flucht der Nachbarfront wird eingehalten.

Ich bitte höflichst um Erteilung einer Baugenehmigung.

Baukosten ca. 1.000,-- DM Mit vorzüglicher Hochachtung

^iMicmsnKKsig geprüft u. g*. 
gemäß Bauordnung vom 1.4 1 
Verbindung mit Bauscheln-Nr.ZZ 

Kempen-*'rti 3*-,den ’ Juli 196.
O®r Oberkretedirakto/



Plan 1



An - 3 ^^7

in -

Antrag auf Gebrauchs

.»'Sä* I

ahma
des durch Bauschein NrZf % genehmigten Bauvorhabens auf

/

Das Gebäude — Bauvorhaben wird ki e+wo»

Straße

Tagen bezTrgsfertig -
fertiggestellt sei*.

/ Die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit 
/ der Schornsteine und Feuerungsanlagen liegt bei.

, den

Bauherr

Unterschrift

/ 7. Ci /j .....^/Z -....
Genaue Postansdirift

Bauleiter

.....
Genaue

Urschriftlich mit Anlage

der Landkreisverwaltung - Bauaufsicht - 

in Kempen-Niederrhein

weitergereicht.

Verfügung der technischen Abnahmebehörde Kempen

Kempen, den 19

1. Bauherrn und Bauleiter zur Gebrauchsabnahme an

Uhr laden.

2. Zum Termin.



Kempen, den 19

Gebrauchsabnahme hat stattgefunden. Gebrauchsabnahmeschein kann erteilt werden.

Die in der Anlage*) angegebenen Mängel sind bis zum

abzustellen.

•) Die Mängel werden zweckmäßig out die Rückseite des Vordruckes zum Gebroudisobnohmescheln ge 
setzt, der In doppelter (für Kreise in dreifacher) Ausfertigung beigefügt wird.

Kempen, den 19

1. Gebrauchsabnahmeschein ist auszufertigen und an den Bauherrn 
abzusenden.

2. Ein Durchschlag des Gebrauchsabnahmescheines ist für die Akten zu 
fertigen.

Wledervorl. Vermerk zur Bauscheinliste.

(Abstellung 
der Mängel)

4. (Bei Ortsbehörden): Aufforderung an den Bauherrn zur Abstellung

der Mangel bis zum .......................................................................................................

(Bei Kreisen außer Hannover): Auf den 3. Durchschlag des Gebrauchs­

abnahmescheins ist zu setzen:

.Abschrift an.......................................................................................................... . ............

zur Kenntnis.

Die Abstellung der Mängel ist zu überwachen.'



Landkreis Kempen-Krefeld 

Der Oberkreisdirektor

Abt. 60/3 Az. 671 - 1792/6

1 .

Herrn -////////

Franz Toebrock

4151 Lank-Latum

Haiptstr. 17
L..............  J

Kempen-Nrh., den 13.9.1965
(Ort) (Datum)

Gebrauchsabnahmeschein

Zu Bauschein Nr. 179 2/62

Die Gebrauchsabnahme des durch Bauschein Nr. 1792/62 vom 1 1 • 7. 196/

- Verblendung der Straßenfassade-

Lank-Latum, Hauptstr. 17
(Ort, StraBe. Nr.)

Flur 3» Parz. 81
(Gemarkung. Flur, Flurstück uiw.)

stattgefunden und zu — keinen — — Beanstandungen geführt.

— Die Mängel sind bis zum

2. Antsverw.

3. zdA

zu beseitigen.

Im Auftrage

(Dienstsiegel) (Unterschrift und Amtsbezeichnung)



Herrn
Franz Toebrock

1. 4153 L a n Vndrh,
MPuptetr.1T

60/30 671-9862/63 Burgstr.17 304 20285 . 9. Okt 1963

Abbruchnebeln

Auf Ihre Anzeige vor 8.9.1963 wird unbeschadet der Rechte Dritter 
gem. § 80 (1) der Bauordnung für das Land Nor’rhein-^eetf. von 25.6.62 
die Erlaubnis für den Abbruch des Hinterhauses ir Lank, H uptstr. 17 a, 
unter folgenden Bedingungen erteilt:
1.) Bel den Abbrucharbeiten sind alle erforderlichen flcherhelts- 

maßnahren zu treffen und die UnfalIverhütungsVorschriften ter 
Bau-Benifsgenossenschaft zu beachten.

2.) enn sich bei len Abbrucharheiten ergibt, daß weitere Gebäude 
oder Gebäudeteile ab ebrochen werden müssen, so ist eine 
Nachtrarserlaubnls zu beantragen.

3.) Beginn und Beendigung der Abbrucbarbeiten sind der oben bezeich­
neten Behörde schriftlich anzuzeigen.

Dieser Abbruchschein mu" von Beginn der Abbrucharbeiten an der 
"bbruchstelle zur Einsicht bereitgehalten werden.
Den Beamten des Bauamtes un’ der Ordnungsbehörde ist jederzeit 
Zutritt zur Abbruchstelle und Einblick in den Abbruchsc^ein zu 
gewähren.
Bei Flchteirhaltung der besonderer Bedingungen und Auflagen Ist die 
Ordnungebehörde befugt, die Herstellung ordnungsmäßiger ^ustän'e 
mit Zrangarl + teln herbeizuftih^en.

Die Geb hren für ’leae A' brucher?cubnis betraen DM 30.—
============

Belhrung über den Rechtsbohelf.
Wenn Sie glauben, dpn Sie wr en der Beringungen und Auflagen dieser 
Er rubnls in Ihren Rechten beeinträchtigt sind, körne” Sie e-cn 
diesen Abbruchschein 1 nerhnlb eines ^onats nach Zustellung -ider- 
spruch erheben. Der Widerspruch irt schriftlich oder zur Nieder­
schrift bei der oben bezeichneten Ordnunrsbehörde einzulegen. Ralls 
die Frist durch das Verschulden eines vnn Ihnen Bevollmächtigten 
versäum^ werden sollte, sowürde dieses V r^chuJden Ihnen zu ersehnet 
v-r -
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Franz Toebrock Lank /Rhein
Hauptstr. 17

An das Kreisbauamt
Kempen_ __

Burgstr.17

Betreff: Antrag auf Genemigung zum Abbruch des Hinter­
hauses Hauptstr. 17a.

Kassenberechnung in ebn.:

6,7oz 7,2o x 4,3o = 2o7,43
7,2o x 6,7o x-^2° = 72,56

==15bauter RauS=»==2794Z2=gbg4

Hochac htungsvoll!



Landkreis Kempen-Krefeld

Der Oberkreisdirektor

Abteilung Aktenzeichen Verwaltungsgebäude Zimmer Fernruf

6o/3o 671/ 286^63 Burß^tr. 17 3o4 2o285

Ihr Bauantrag vom 18.9. J6_ ist am . 1o.1' 6

Kempen-Ndrh.

2.10.1963
hfk ein-^

gegangen und unter dem Aktenzeichen registriert worden.

Bitte geben Sie dieses Akt.-Zeichen bei allen Angaben oder Rückfragen an. 

Sprechstunden beim Kreisbauamt sind jeden Montag- und Donnerstagvor­
mittag. - bbraok dos rinterhnuoes-

Ihr Architekt 

erholten.

hat eine Abschrift dieses Schreibens.

Im Auftrage:

(HÜ^W
Kreisbauinspektor



AmtsVerwaltung Lank (J^ank, den 25-9* 65Datum

Az.671 Baurcg.-Nr.1 792/62

An das Finanzamt, Bewertungsstelle

Krefeld

Mitteilung über eine Änderung im Gebäudebestand

Auf dem nachbezeichneten Grundstück ist eine Änderung im Gebäudebestand eingetreten. Zum Zwecke der Wertfortschreibung 

mache ich hiervon Mitteilung.

1. Lage des Grundstücks: Gemeinde Lank—LatUd

Gemarkung Lank Flur Flurstück gq
Ort, Straße und Hausnummer: Lank—Latum, Hauptstr. 17

2. Eigentümer (Bauherr) des Grundstücks und Gebäudes:

Franz Toebrock
Zu- und Vorname

Dank-Latum, Hauptstr. 17
Beruf und Anschrift

3. Gesamtfläche des Grundstücks: qm 4. Bebaute Fläche: qm

5. Art des Gebäudes: (z. B. Einfamilienhaus, Mietwohnhaus, gemischt-genutztes Haus, Geschäftshaus, Fabrikgebäude, Lager­

haus usw.) Verblendung der Stiaßenfassade
6. Bei Neubauten: Zahl der Stockwerke und Wohnungen (Nichtzutreffendes streichen)
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Nr. Stockwerk

Zahl der Woh­
nungen

Vermerke 2 Stockwerk
Zahl der 
Räume

Zahl der 
Woh­

nungen
Vermerke

1 Kellergeschoß 4 11. Obergeschoß

2 Erdgeschoß 5 III. Obergeschoß

3 I. Obergeschoß 6 Dachgeschoß

7. Bei sonstigen Veränderungen im Gebäudebestand, wie Anbau, Aufbau, Umbau, Abbruch, Abbrand u. dgl.: Genaue

Beschreibung von Art und Umfang der Veränderung (z. B. der durch Umbau usw. geschaffenen neuen Räume)

Die Straßenfront ist mit einem Vormauerstein verblendet.

die Größe d r Fläche ist ca, 2o qm.

Bitte wenden I



1.000,—
8. Baukosten laut Akten DM

Bei Neubauten: cbm umbauter Raum x DM je cbm =

9. Die Schlußabnahme erfolgte am 15» 9« .1965 19

10. Wann ist der Neubau, Anbau, Aufbau oder Umbau bezugsfertig geworden ?

DM

September 19^5

11. Sonstige für die Bewertung wichtige Angaben:

Im Auftrage :

Amtsbauinspektor



Landkreis Kempen-Krefeld

Der Oberkreisdirektor

Abt. 60/3 Az. 671 - 1792/6

Herrn —/^Fa//////

Franz Toebrock

4151 Lank-Latum

Hauptstr. 17
L J

Kempen-Nrh., den 13.9.19^5
(Ort)

Ämtern rv akung 
Lank/Ndrhn.

Eing. V SEP. 1965

(Datum)

Zu Bauschein Nr. 1 792/62...........

Die Gebrauchs ab nähme des durch Bauschein Nr. 1792/62 ......... vom .... 11.7.1962

genehmigten Bauvorhabens _ Verblendung der Straßenfassadc-

Lank-Latum, Hauptetr. 17 
auf dem Grundstück..................................... .................................................................................................................

(Ort, StraBe. Nr.)

Flur 3, ?arz. 81
(Gemarkung. Flur, Flurstück usw.)

hat am 3*9 e : 9^ j stattgefunden und zu — keinen — Beanstandungen geführt.

- Die Mängel sind bis zum ----------- —- .................. zu beseitigen.

Im Auftrage

(Unterschritt und Amtsbezeichnung)



^ank, den

Herrn 
Franz Toebrock

4151 Lank-Latum
Hauptstraße 17
Bei der Durchsicht der Bauakten wurde festgestellt, 
haben, welches durch den Bauschein Nr  
genehmigt worden ist, noch immer nicht zum A chluß 
Ich vermute aber, daß lediglich die Bean der
versäumt worden ist.
Ich bitte dafür Sorge zu tragen, daß Ihrerseits die

15. Juni1965

daß Ihr Bauvor- 
• vom........................

Gebrauchsabnahme
möglichst umgehend beim Kreisbauamt der KreisVerwaltung in Kempen be 
antragt wird.
Durchschrift Ihres schreibens erhalt das Kreisbauamt.

Der Amtsdirektor:
i.A

Amtabauinspakpr



!
Durchschrift für die Gemeinde Lank

LANDKREIS KEMPEN-KREFELD - DER OBERKREISDIREKTOR

ABTEILUNG

60/5
AKTENZEICHEN

67'- 1792/62

Auf Antrag des

in

KEMPEN-NDRH., den

Bauschein Nr. 1792/62

lank-Lat um, Hauptair.. 17

11. Juli 1962

— Straße, Nr.

wird unbeschadet der Rechte Dritter aufgrund des am---------2/>_Ö^L962 bei der Amts - 

verwaltung ------------ ----------------------------- *----------------------- eingereichten Antrages unter den auf Seite 2, 3 und 4 dieses

Bauscheines genannten Bedingungen und Auflagen, gemäß der Bauordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

vom 1. 4. 1939 die Genehmigung erteilt in - UHL,_Bö-UP17----------------------
Straße, Nr. auf dem Grundstück, Flur: 3 Flurstück: öl
das in den beiliegenden als zugehörig bezeichneten Bauvorlagen (Beschreibung, Zeichnungen und Berechnungen) 

dargesteiite Bauvorhaben:  Verblendung der ra3enfasBade______

Ausnahme n noch§-----

und Beffvon § 

der .Bauordnung - für c
— mit — al Igpm ßinpr

auszuführen.

। Regierungsbezirk Düsseldorf vom 1. 4. .1939 wird durch besonderen Befreiungsbeschluß 

Zustimmung, des Herrn Regierungspräsidenten erteilt.

Der Befreiungsbeschluß vom ----- und seine Bedingungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Baugenehmigung.

Der Bauherr bezw. Grundeigentümer ist verpflichtet, bei einem Eigentumswechsel den Rechts und Besitznachfolgern 

alle aus diesem Bauschein sich ergebenen Rechte und Pflichten zu übertragen.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Herrn Oberkreisdirektor in 

Kempen-Ndrh., Kreisbauamt, einzulegen.

Ein Verschulden eines von Ihnen bestellten Bevollmächtigten würde Ihnen zugerechnet werden.

Gebührenverordnung:

Baugebühr

Prüfgebühren der 
statischen Berechnung

Befreiungsgebühr

Sonstiges

Zusammen:

DM

DM

DM

DM

DM

IrnnAuf trage:

(L S.)

Kreisbaumeister

b. w.



I. Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn

1. die entsprechenden Bedingungen und Auflagen mit dem Zusatz „Vor Baubeginn“ erfüllt wurden,

2. bei Bauten an der Straße die Absteckung der Baufluchtlinie und die Sockelhöhe nach Antrag bei der Ortsbehörde 
angegeben wurden.

II. Bei der Bauausführung sind zu beachten:

1. die Vorschriften der Bauordnung für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 1. 4. 1939; Stand 1. 8. 1955, 

2. die dem Bauschein angehefteten und die in die Bauvorlagen in Grün eingetragenen Bedingungen bzw. Auflagen, 

3. die Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter und über die Arbeiterfürsorge bei Bauten, insbesondere auch die 
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft,

4. die besonders eingetragenen Bedingungen bzw. Auflagen (s. IV.) Durch Nichterfüllung der Bedingungen des Bau­
scheines oder des Befreiungsbeschlusses wird der Bauschein ungültig.

5. Dieser Bauschein mit den genehmigten Bauvorlagen muß von Beginn der Bauarbeiten an auf der Baustelle zur 
Einsicht bereitgehalten werden. Den mit der Überwachung betrauten Personen ist jederzeit Zutritt zur Baustelle 
und Einblick in die Baugenehmigungsakten zu gewähren.

6. Der Bauschein verliert seine Gültigkeit, wenn nicht innerhalb Jahresfrist noch seiner Aushändigung mit dem Bau 
begonnen ist oder wenn der begonnene Bau 1 Jahr lang unterbrochen wird. Eine Verlängerung der Frist kann 
vor Ablauf von der Baugenehmigungsbehörde bewilligt werden.

7. Die Vorgartengestaltung ist im Einvernehmen mit der Ortsbehörde festzulegen. Vorgarteneinfriedigungen sind 
genehmigungspflichtig.

8. Es wird auf die Bestimmungen des Reichsgesetzes über die Sicherung der Bauforderungen vom 1. 6. 1909 (RG. BI. 
S. 449) hingewiesen. Danach ist der Bauleiter verpflichtet, bei Neubauten an leicht sichtbarer Stelle einen An­
schlag anzubringen, der den Stand, den Familiennamen mit wenigstens einem ausgeschriebenen Vornamen so­
wie den Wohnort des Eigentümers enthalten muß. Falls die Herstellung des Gebäudes oder eines Teiles einem 
Unternehmer übertragen ist, ist der Name des Unternehmers gleichfalls in deutlich lesbarer, unverwischbarer 
Schrift hierauf anzubringen. Auf die Führung eines Baubuches wird besonders hingewiesen.

9. Tragendes Holzwerk ist gemäß DIN 68 800 — Holzschutz im Hochbau — gegen Wurmfraß, Schwammbildung und 
Fäulnis mit einem mit Prüfzeichen versehenen Holzschutzmittel zu behandeln.

10. Die auf Grund der DIN-Vorschriften oder der besonderen Zulassungen zu fordernden Güteeigenschaften der 
beim Bauvorhaben zur Verwendung kommenden Baustoffe oder Bauteile sind vom Bauherrn der Baugenehmi­
gungsbehörde auf Anforderung nachzuweisen. Die Art des Nachweises bestimmt die Baugenehmigungsbehörde. 
Die für die einzureichenden Prüfungszeugnisse vorzulegenden Kosten trägt der Bauherr.

11. Wohnungstrennwände und Treppenhauswände müssen einen ausreichenden Schutz gegen Übertragung von Luft­
schall, Wohnungtrenndecken einen ausreichenden Schutz gegen Übertragung von Luft- und Trittschall erhalten. 
Die Ausführung der Wände und Decken muß mindestens entweder denjenigen Bauarten in DIN 4109 Beiblatt 
(Ausgabe März 1952) entsprechen oder so beschaffen sein, daß sie bei einer Prüfung den Bedingungen in Ab­
schnitt 3 in DIN 52 211 (Ausgabe September 1953) entspricht. Hierbei ist auch darauf zu achten, daß haustech­
nische Einrichtungen aller Art, wie Geräte und Rohrleitungen für Heizung, Lüftung, Fernsprecher, Be- und Ent­
wässerungsanlagen, so ausgebildet, befestigt und die Rohrleitungen auch so geführt werden, daß unvermeid­
bare Leitungsgeräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Ferner müssen alle Decken und Wände der 
Räume zum dauernden Aufenthalt für Menschen gegen Kälte und Wärme ausreichend geschützt sein. Diese Bau­
teile sind daher so auszuführen, daß sie mindestens den Angaben der DIN 4108 entsprechen. Der RdErl. des 
Ministers für Wiederaufbau NW vom 10. 12. 1957 (MBI. NW 1958 Nr. 2) ist zu beachten. Für mit öffentlichen 
Mitteln geförderte Bauvorhaben wird auf die durch ministerielle Vorschriften festgelegte Normung einzelner Bau­
teile, z. B. Treppen, Türen, Fenster und dgl. ausdrücklich hingewiesen.

12. Bei Einrichtung der Garagen sind die Bestimmungen der Verordnung über Garagen und Einstellplätze zu be­
achten (Reichsgaragenordnung RGaO. vom 17. 2. 1939 in der Fassung des Erlasses vom 13. September 1944 RABL 
S. I 325). Im Inneren eines jeden Garagenraumes ist mindestens ein augenfälliger dauerhafter Anschlag anzubringen, 
welche Art von Kraftfahrzeugen eingestellt werden dürfen, außerdem ist im Garagenraum auf die Feuers- und 
Vergiftungsgefahr beim Laufenlassen des Motors hinzuweisen. Es sind---  Einstellplätze für Kraftfahrzeuge 
spätestens bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens zu schaffen.

13. Für den Bau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen sowie der Brennstofflagerräume gilt der Runderlaß 
des Ministers für Wiederaufbau vom 10. 12. 1958 Heizraumrichtlinien (M. BI. NW Nr. 140). Für Lagerbehälter aus 
Stahl für flüssige Brennstoffe ist der gemeinsame RdErl. des Ministers für Wiederaufbau und des Ministers für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 23. 4. 1959 (M. BI. NW 1959 Nr. 57) gültig; hierfür ist eine besondere 
Genehmigung zu beantragen.

14. Bei der Aufstellung von Niederdruckgasanlagen in Gebäuden und auf Grundstücken sind die bauaufsichtlichen 
Richtlinien des Erlasses des Ministers für Wiederaufbau vom 13. 10. 1952 (M. BI. NW Nr. 76) und die dazu ergan­
genen Erlasse, besonders die DIN 18 017, zu beachten.



15. Die für den Wiederaufbau zu verwendenden Bauteile sind vor Beginn der Bauarbeiten auf ihre Standfestigkeit 
zu überprüfen. Alle gefahrdrohenden Bauteile sind zu beseitigen oder so zu sichern, daß keine Gefahr mehr 
besteht.

16. Zur Errichtung eines Bauzaunes und eines Baugerüstes und zur Lagerung von Baumaterial auf dem Bürgersteig 
ist eine besondere Erlaubnis bei der Ortsbehörde einzuholen.

17. Werbeanlagen sowie die Anbringung von Automaten an den Außenwänden des Gebäudes bedürfen der vor­
herigen Genehmigung der Baugenehmigungsbehörde.

18. Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 30. März 1957 (BGBl. I S. 315) ist zu beachten.

III. Der Baugenehmigungsbehörde sind anzuzeigen:

1. Der Beginn der Bauausführung mit beiliegendem Vordruck (Name des Bauleiters und Bauunternehmers, ebenso 
der Wechsel dieser Personen und des Bauherrn),

2. Ergibt sich im Laufe der Bauausführung die Notwendigkeit, vom genehmigten Bauplan abzuweichen, so ist die 
beabsichtigte Abweichung sofort anzuzeigen und für sie die Baugenehmigung vor Ausführung der beabsichtig­
ten Abweichung einzuholen.

3. Die evtl. Teilabnahme einzelner Bauteile. Sie wird vorgeschrieben für die Bewehrungen der Stahlbetontragteile 
gemäß § 3 der DIN 1045 (Stahlbetonbestimmungen); diese Abnahmen sind mindestens 48 Stunden vor Beginn der 
Arbeiten beim Kreisbauamt zu beantragen.

4. Vor Prüfung der Stahltragwerke oder Stahleinlagen dürfen Verkleidungs- oder Betonierungsarbeiten nicht aus­
geführt werden. Eine Ausfertigung der geprüften Bewehrungspläne muß auf der Baustelle vorhanden sein.

5. Die Vollendung des Rohbaues (Rohbauabnahme) mit beiliegendem Vordruck sobald der Bau in seinen Mauern, 
Gewölben, Stahlbeton- und Eisenkonstruktionen (einschließlich derjenigen der notwendigen Treppen), sowie in 
Balkenlage und Dacheindeckung vollendet ist. Die Dacheindeckung darf eine vorläufige sein. Alle Teile des 
Baues müssen sicher zugängig sein und alle für die Standfestigkeit wesentlichen Konstruktionen soweit offen 
liegen, daß die Abmessung und Beschaffenheit geprüft werden können.

Eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters über die Benutzbarkeit der Schornsteine und Feuerungs­
anlagen ist dem Anträge auf Rohbauabnahme beizutügen. Vor der Rohbauabnahme darf mit den Putzarbeiten 
nicht begonnen werden.

6. Die Fertigstellung des Baues (Gebrauchsabnahme) mit beiliegendem Vordruck. Vor Aushändigung des Gebrauchs­
abnahmescheines darf das Gebäude nicht benutzt werden. Eine Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters 
über die Benutzbarkeit der Schornsteine und Feuerungsanlagen ist dem Antrag auf Gebrauchsabnahme beizu­
fügen.

IV. Besondere Bedingungen und Auflagen:



Franz Toebrock Lank, den 1.6.62 
Hauptstr. 17

An das
Kreisbauamt des Landkreises
Kempen - Krefeld
Kempen 
z.Hd.Herm Oberkreisdirektor

Antrag

auf Erteilung einer Baugenehmi

loh beabsichtige meine Haus - Strassenfront, Lank Hauptstr.17 mit 
einem Vormauer tein ”B.F.” zu verblenden. (Hersteller "Lanker Ringofenziegelei) 
Die 3rosse der Flüche ist ca. 2o qm. Die vorhandene Flüche ist alt, 
krumm und schief, der alte Verputz ist schlecht, ine Reparatur 
derselben, wäre mit grossen Kosten verbunden und würde das 
Ansehen der Front nicht verbessern. Die angrenzende Nachbarfront 
ist vor einigen Jahren verklinkert worden. Durch die Verblendung meiner 
Hausfront, würde das Strassenbild wesentlich verbessert.

Ich erkläre hiermit, dass an der Front weiter keine Änderungen, 
bezüglich der Tür-u.Fensteröffnungen vorgenommen werden.
Üs wird lediglich die Verblendung mit ca. 12 cm vorgemauert und die 
Front hiermit begradigt. Die Flucht der Nachbarfront wird eingehalten.

Ich bitte höflichst um Stellung einer Baugenehmigung.

Baukosten ca. 1.000,— Mit vorzüglicher Hochachtung

ouuuviüicnisinuwbiy geprim u. 
gemäß Bauordnung vom 1.4 
Verbindung mit Bau8dieln-Nr.Z



Plan 2



Franz Toebrock, Lank-Latum, Hauptstr. 17
Lank-Latum Hauptstraße 17

Bauzeichnung und. Baube­
schreibung sind dreifach 
beigefügt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

entfällt

nein

nein

entfällt

Ausnahmegenehmigung ist 
nicht erforderlich

Das Grundstück liegt im 
Wohnbaugebiet 
nein 
nein 
ist nicht erforderlich 
nein

nein



entfällt

nein

Es handelt sich um die Ver­
blödung der Straßenfront

nein

entfällt

Gegen die Erteilung der Bauerlaubnis 
bestehen keine Bedenken.

Lank, den 27« Juni 1962 
Der Amt^direktor:



♦

Herrn

15, Juni 1962

Franz T o ©brock

Lank Latum

Hauptstraße 17

Betrat Ihren Antrag vom 1.6.1962 auf Erteilung 
der Baugenehmigung zur Verblendung Ihres 
Wohnhauses

Als Anlage wird der eingereichte Antrag auf Ertei­
lung einer Baugenehmigung für die Verblendung des 

Hauses Lank, Hauptstraße 17» zurückgereicht. Das 
Kreisbauamt fordert noch die Einreichung einer 

I» Fassadenansicht mit einer Kostenangabe in dreifa­

cher Ausfertigung. Sie werden gebeten, alsdann die 
vollständigen Unterlagen baldmöglichst der Verwal­

tung vorzulegen. / ,



Plan 3



Plan 4



Helmut Rath, 4005 Heerbusch-Lank, hauptstr. 7

An die

Stadtverwaltung Heerbusch 

- Bauordnungsamt -

4005 K^erbusch-Lank

Gonellastr. 32-34 22. Sept. 1975

= r.: Bauvoranfrage für der Anbau an das vorhandene 

Wohnhaus, Meerbusch 3, Hauptstr. 17 a

Hiermit ziehe ich meine Bauvoranfrage vom 31.7.1975 

zur ück.

Hochachtungsvoll



Plan 5



Plan 6
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STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

"R^II-70/85

Anforderung 
von 

Bauantragsunterlagen
Bauherr

Frau Marianne Lüttgen
400$ Meerbusch 5, Hauptstraße 17 u. 17a

b Hauptstraße 17$ 17a und 17 b

Getyarkur^

Fernsprecher: (021 50) 2051 -56
Sachbearbeiter: Herr Gol„ic

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34
27.06.1985

Antrag vom

Eingang am 
Flur

3

19.02.1985
Flurstück

Bau^ornatg^u dee 2-geschossigen Werkstattgebäudes und Nutzungsänderung

Sehr geehrte(r) Bauherr(in),

Bauvorlagen müssen den Anforderungen der Verordnung über bautechnische PrüfungenfBauPrüfVO) vom 6.12.1984 (GV. NW. S. 774)
entsprechen. Das ist bei Ihrem Antrag leider nicht der Fall. Zutreffendes ist angekreuzt, [xj

Die Bauvorlagen sind unvollständig bzw. nicht prüffähig. Es sind nachzureichen bzw. zu ergänzen:

nachzu-
Bezeichnung der Bauvorlagen 

Baubeschreibung 

Betriebsbeschreibung 

_  amtlicher Lageplan M 1:100/200/500

Höhenlage auf dem Grundstück/der öffentl. Verkehrsfläche

Flurkarte M 1:500 Übersichtsplan M 1:2000

Bauzeichnungen M 1:100 

_  Grundrisse 

__Schnitte

Ansichten

__ Entwässerungsgrundleitungen im Lageplan/Bauzeichnungen 

__ Höhenlage des Kanals und der Sohle im Lageplan

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis

Prüffähige Berechnungen der Grundflächen und Geschoßflächen

___fach

___ fach

___ fach

___ fach

___ fach

___ fach

___ fach

___fach

___ fach

___ fach

___ fach

___ fach

fach

reichen

□

ergänzen Rechtsgrundlage

§ 4 BauPrüfVO

§ 4 BauPrüfVO

§ 2 BauprüfVO

§ 2 2 BauPrüfVO

§ 2 BauPrüfVO

§ 3 BauPrüfVO

§ 3 BauPrüfVO

§ 2 BauPrüfVO

§ 53 LWG NW

§ 2.5 BauPrüfVO
— (GRZ u. GFZ) ___
__ Nachweis der Geschossigkeit

__ Berechnung des umbauten Raumes

Baulast erforderlich für

___ fach

1 fach
— —

§ 2 BauO NW

DIN 277 Ausgabe 1973

Beglaubigter Grundbuchauszug neuesten Datums

_ Lageplan

1 fach

___fach —

4 v



Bezeichnung der Bauvorlagen
nachzu 
reichen ergänzen Rechtsgrundlage

_ Berechnung der Wohnflächen oder Nutzflächen ___ fach — DIN 283/18227

_ Berechnung der Herstellungskosten usw. ___ fach __

_ Bauvorlagen für den Abbruch baulicher Anlagen ___ fach — § 7 BauPrüfVO

Bauvorlagen für Werbeanlagen und Warenautomaten ___ fach __ — § 11 BauPrüfVO

Darstellung der Nachbarbebauung ___ fach __ — § 2.2 BauPrüfVO

_ . Heizungsgesuch ___ fach _ — §§ 1-3 BauPrüfVO

Nachweis der notwendigen Stellplätze ___ fach — § 47 BauO NW

i Nachweis der Bauvorlagenberechtigung Ihres Entwurfsverfassers ___ fach — § 65 BauO NW

Unterschrift des Bauherrn/ Entwurfsverfassers/ fach § 63 BauO NW
Grundstückseigentümers

Ihr Bauvorhaben widerspricht in folgenden Punkten dem Planungsrecht:

Festsetzungen des Bebauungsplanes

der Bautiefe

der Geschoßflächenzahl

 Beurteilung entspr. § 34 BBauG

 Grundflächenzahl

L Geschoßzahl

Ihr Bauvorhaben widerspricht in folgenden Bestimmungen dem Bauordnungsrecht:

§5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zur Prüfung, ob eine Befreiung von den Bestimmungen möglich ist, bitte ich vorzulegen:

L einen begründeten Antrag auf Befreiung

 die Zustimmung der Eigentümer der Nachbarparzellen:_____________________________________________________________

Ich halte eine Besprechung Ihres Bauvorhabens mit Ihnen und Ihrem Architekten für zweckmäßig und bitte um Ihren Besuch 
an einem Sprechtag.

lautechnische Nachweise, wie Standsicherheit u. a. (§ 5 BauPrüfVO) fehlen. Sie sind vollständig 2-fach vorzulegen.

Die bautechnischen Nachweise werde ich durch ein gesondertes Schreiben bei Ihnen anfordern, wenn

das Vorhaben umgeplant und genehmigungsfähig ist

das Befreiungsverfahren abgeschlossen ist

die erforderliche Baulasterklärung abgegeben

die Bauunterlagen vollständig und prüffähig vorliegen.

Sollten die geforderten Unterlagen nicht innerhalb von 4 Wochen eingegangen sein, bin ich leider gezwungen, die Behandlung des 
Antrages gemäß § 67 Abs. 2 BauO NW gebührenpflichtig zurückzuweisen. In diesem Falle ergeht ein besonderer Bescheid. 
Ihr Antrag kann vorfäufig nicht weiter bearbeitet werden.

Dieses Schreiben gilt als Zwischenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag '

(Golesic) /
Dipl. Ing. /



U:
Betr.: Ausbau und Nutzungsänderung des 2-geschossigen

alten Werkstattgebäudes,
Umbau und Aufstockung des 1-geschossigen Anbaues 
auf dem Grundstück Hauptstrasse 17 und 17a in 
Meerbusch 3 -Lank-,

Bauherr und
Eigentümerin: Frau Marianne Lüttgen, geb. Toebrock,

Hauptstr. 17 und 17a in Meerbusch 3 .

BAUBESCHREIBUNG :

Bei der vorgesehenen Sanierung soll die alte Bausubstanz 
grundsätzlich erhalten bleiben, wobei die alten offenen 
Schuppen gartenwärts abgerissen werden*

Um die erforderlichen Raumhöhen im Obergeschoss zu erreichen, 
wird das Bach der Werkstatt an der Traufe gehoben, höhen­
gleich über den aufzustockenden Anbau weitergeführt und zu 
einer baulichen Einheit verbunden*
Mit dem vorgelagerten Laubengang, der im Obergeschoss als 
überdeckter Balkon genutzt wird, soll eine architektonische 
Aufwertung der "historisch gewachsenen Altbebauung" erreicht 
werden*
Alles sichtbare Mauerwerk wird mit alten Steinen wieder er­
gänzt, neue Mauerflächen geschlemmt bezw* verschlafert* 
Bie Bacheindeckung wird, des geringen Gefälles wegen, mit 
antrazithfarbenen Well-Eternit-Platten -Berliner Welle- ein­
gedeckt* Im Innern der Baukörper werden die alten Holzdecken 
auf die vorgeschriebenen Raumhöhen gebracht, alles Mauerwerk 
in Gasbetonsteinen ausgeführt und verputzt. Gegen alle Außen­
wände wird -ähnlich den Trennwänden- ein Holzriegelwerk auf- 
gestellt, mit Bämmplatten isoliert und mit Rigipsplatten 
verkleidet* Bie gesamte Heizungsanlage, die sanitäre und elek­
trische Installation wird den heutigen Anforderungen entspre­
chend völlig geändert, wobei die alten Grundleitungen im 
Verbund mit dem derzeitigen Entwässerungssystem erhalten blei­
ben* Balkongeländer, Fenster und Türen werden Naturholz, dunkel 
gestrichen, ausgeführt und isolierverglast *

Weitere Einzelheiten sind der beigefügten Bauzeichnung 
zu entnehmen.

Meerbusch 3 -Lank-, den 3o.o1*19Ö5

BAUHERR

Stadt Meerbusch
Der Stadtdirektor
Untere Bauaufsichtsbehörde
Bauaufschtiich geprüft

ARCHITEKT

*05596



Betr.: Ausbau und Nutzungsänderung des 2-geschossigen 
alten Werkstattgebäudes,
Umbau und Aufstockung des 1-geschossigen Anbaues 
auf dem Grundstück Hauptstrasse 17 und 17a in

Meerbusch 3 -Lank-,

Bauherr und
Eigentumerin: Frau Marianne Lüttgen, gebe Toebrock, 

Hauptstr. 17 und 17a in Meerbusch 3.

BERECHNUNG DER WOHNFLÄCHEN:

Ausbau Werkstattgebäude 
Erdgeschoss

Eingang, WFU u. Wohnraum 7,72 o i,M. 5,84 
- 2,51 . o,89

=

=

= 

=

9

27,4o qm
9,55 qm
1,71 qm
1,45 qm

16,64 qm

3,65 qm

5,39 qm
1 o,o2 qm
3,75 qm

Küche mit Essplatz 
Garderobe
Gäste WC 
Obergeschoss

Schlafraum
Diele

Badezimmer

Kinderzimmer
Balkon

2,63 . 3,65 
1,7o v 1,o1 
1,63 . o,89

4,o1 o 4,15 
3,31 . 1,oo

+ 1,13 . o,3o
3,31 o 1,75

- 1,33 . o,3o
3,63 . i.Mo

1/4.1o,oo . 1,5o
2,76

- 3% für Verputz
ZS

5

79,57
2,39

qm 
qm

Netto Wohnfläche = 77,18 qm

BERECHNUNG DuR NUTZFLÄCHE:

Abstellraum zur vorgenannten
Wohnung 1,96 . 3,39 6,64 qm

BERECHNUNG DER WOHNFLÄCHE:

Anbau mit Aufstockung 
Erdgeschoss

Eingang u, Diele 1,7o . 3,o1 5,12 qm
Garderobe 1,96 . 1 ,01 1,98 qy
Gäste WC 1,96 . o,89 3 1,74 qm
Küche mit Essplatz 3,o1
Obergeschoss

. 2,7o 8,13 qm

Wohnraum 3,46 . 5,33
+ 1,39 . 2,o1
- 3,5o

Schlafraum 3,63
. 1,00 = 17,73 qm
. 3,39 12,31 qm

Badezimmer 2,o1 . 2, o1 4,o4 qm
Austritt 1/4 .3,63 O 1,00 • o,91 qm

Uebertrag : = 51,96 qm



U ebei-trag: 

- 3% für Verputz

Netto Wohnfläche :

BERECHNUNG DER NUTZFLÄCHE:

Abstellraum zur 
vorgenannten Wohnung 1,96 . 3,39

= 51,96 qm

= 1,56 qm

= 5o,4o qm
============

A ft'LL

BERECHNUNG DES UMB. RAUMES:

Altes Werkstattgebäude mit 
geplanter Traufenanhebung 
2- geschossig

1o,7o . (4.65+4.25)o(3.35+2.5o+o.25)
“ +(3,35+2,14+0,25)

Alter Anbau 
1-geschossig

7,75 . 5,8o . 2,7o 
geplante Aufstockung 
7,75 . 5,8o . 3,22

BERECHNUNG DER ROHBAUKOSTEN:

Werkstattgebäude

Alter Anbau 

Aufstockung

6,64 qm

= 281,91 cbm 
=============

= 121,37 cbm 
============= 
= 144,74 cbm

ca. 28o,-cbm x 12o,-DM = 53o600,- DM

cao 12o,-cbm x 12o,-DM = 14^400,-DM

ca. 145,-cbm x 22o,-DM = 32*ooo,- DM

veranschlagte Rohbaukosten gesamt = 80.000,- DM 
=============



Betr.: Sanierung und Ausbau des alten Werkstattgebäudes, 
Aufbau und Umbau des 1-geschossigen Anbaues auf 
dem Grundstück Hauptstrasse 17 und 17a in 
Meerbusch 3 -Lank-, Flur 3, Flurstück 81 

Bauherr und 
Eigentümerin: Frau Marianne LU T T G E N,

Hauptstrasse 17a -Meerbusch 3

Grundstücksgröße 1t. anliegendem 
Katasterauszug vom 3o.o9.1984

Vorhandene Gebäude 1t. Aufmaß:

Hauptwohnhaus Nr. 17
2 1/2-geschossig -onne Dachausbau-

1o,45 x 5,1o + 4,4o x 3.3o+5,1o = 53,3o qm
2 + 18,48 qm

1g Obergeschoss wie vor
71,78 qm 

= 71,78 qm

= 143,56 qm

Hinteres Wohngebäude Nr» 17a 
1-geschossig

7,75 x 5,78
geplante Aufstockung wie vor

Werkstattgebäude
2-geschossig

1o,7o x 4,65 
geplanter Ausbau wie vor

Gesamte Geschossflächen:

143,56 qm + 88,96 qm + 99,52 qm

= 44,48 qm
= 44,48 qm

= 88,96 qm

= 49,76 qm
= 49,76 qm

= 99,52 qm

= 332,o4 qm 
===========

Nr.
GFZ = 332 = o,75

MEERBUSCH 3 -LANK-

H. VAN HOOREN
MEERBUSCH-LANK.

den 2o. November 1984

<C HITE KT
.RSTR 14, ILL53Iw

Anlage zum S<^^en 
/ Anla^ zum Eai *i:hein %

Sfadt Meerbubch
Der Y5taUdirekL,r

Untere B^uaufsichtsbehörde

j Äug» 1985



KREIS NEUSS

Katasteramt

1. Ausfertigung

Gemeinde Meerbusch

Gemarkung Lank

Flur 3 ■ . ■

Rahmen karte__________________

Maßstab 1: 625

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

- Flur karte -

. .................   «««MX*«*. ... 3.9.84
Neun , 

Der Oberkreisdirektor 
Kat a steramt 
Im Auftrage :

Vcrvielf ältiguagea «ad Umarbei t an gea, 
die aicbt dem elgeaea Gebrauch dicaea, 
sowie Verdffcat lichaagea siad uazulissig 
uad werdea aufgruad * 21 des Vermessuags- 
uad Katastergesetzes vom 11.7.72 als 
Ordauagswidrig keit verfolgt.

Es wurde durch die Kataster Verwaltung 
nicht festgestellt, ob der nachge­
wiesene Gebäudebestand der 
Örtlichkeit entspricht.

EU 493/84
Gebühren: 13.00 DM Geb. B. Nr. MIO. 1010.- 1 1426/84

»XWoWMAf
Ablichtung siche umseitig
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STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

Aktenzeichen

63/III-70/85

Baugenehmigung
2L gemäß § 60 der Landesbauordnung 

gemäß § 64 der Landesbauordnung
Bauherr

Frau Marianne Lüttgen
4005 Meerbusch 3, Hauptstraße 17 a

Baugrundstück

4005 Meerbusch 3, Hauptstraße 17, 17 a und 17 b
Gemarkung

Lank

3

J
1

Fernsprecher: (021 50) 2051 -56
Sachbearbeiter Herr Golesic

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16 30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34
15.08.1985

Antrag vom

Eingang am 
Flur

3

19.02.1985
Flurstück

81
Bauvorhaben

Ausbau des 2-geschossigen Werkstattgebäudes mit Nutzungsänderung in Wohnungen

Anl.%

2
Lageplan
Baubeschreibung, Berechnung 3
Bauzeichnungen,
Standsicherheitsnachweis einschl. der Nachweise DIN 4104 und DIN 4109
Auflagen des Brandverhütungs-Ingenieurs/des Gewerbeaufsichtsamtes

Fertigstellung
Merkblatt der Berufsgenossenschaft
Gebührenbescheid
Baulast

V 6emäß §^9o (f) der Landesbauordnung (BauO NW) vom 26 Juni 1984 (GV. NW. S. 419) wird unbeschadet der privaten 

Rechte Dritter nach Maßgabe der beigefügten, mit einem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen, unter den in dieser 
Baugenehmigung enthaltenen Bedingungen und Auflagen für das oben genannte Bauvorhaben die Baugenehmigung erteilt. 
Die in den Bauvorlagen grün eingetragenen Prüfungsvermerke sowie die Auflagen des Brandverhütungs-Ingenieurs und des 
Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Von den Bestimmungen /Festsetzungen

wird Ausnahme zugelassen.

Von den Bestimmungen/Festsetzungen

IV.

ist durch besonderen Befreiungsbescheid - mit Zustimmung des Oberkreisdirektors in Neuss - Befreiung erteilt.

Allgemeine Auflagen, Bedingungen. Hinweise und Vorbehalte

Die allgemeinen Auflagen, Bedingungen, Hinweise und Vorbehalte dieser Baugenehmigung sind auf der Rückseite aufgeführt.

Besondere Auflagen und Bedingungen S. Beiblatt

Die nach § 47 (2) BauO NW erforderlichen 
der Fertigstellung hergestellt sein.

Stellplätze müssen zur Bauzustandsbesichtigung nach abschließen

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Baugenehmigung sowie gegen die Bedingungen und Auflagen dieser Baugenehmigung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wide 
Verwaltungsgebäude Meerbusch-Lank, Gonellastr. 32-34, Zimmer 6. z 
Zeichens dieser Baugenehmigung - schriftlich oder durch Erklärung zu 
schriftlich eingelegt, so empfiehlt es sich, das Widerspruchsschreiben i

h ist an den Stadtdirektor der Stadt Meerbusch, 
en; er kann - möglichst unter Angabe des Akten­

iederschrift eingelegt werden. Wird der Widerspruch 
zweifacher Ausfertigung zu übersenden.

x^m Auftrag

Verteiler:

Bauherr

In

(D

rtr un

ng kant)
Technischer Beigeordneter

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, Viktoriastraße 52, 4050 Mönchengladbach 1
—-i Landschaftsverband Rheinland,
I__ , Rheinisches Straßenbauamt Mönchengladbach, Mühlenstraße 63. 4050 Mönchengladbach 2



A) Hinweise und Vorbehalte
1. Die Baugenehmigung verliert ihre Gültigkeit, wenn nach Erteilung der Baugenehmigung innerhalb von zwei Jahren mit dem Bau nicht 

begonnen, oder wenn der begonnene Bau ein Jahr lang unterbrochen wird. Die Gültigkeit kann jeweils um ein Jahr verlängert werden. 
Sie kann auch rückwirkend verlängert werden.

2. Verpflichtungen zum Einholen von anderen Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder zum Erstatten von 
Anzeigen bleiben von dieser Genehmigung unberührt.

3. Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen den Rechtsnachfolger des Bauherrn (§ 70 Abs. 2 BauO NW).
4. Verstöße gegen die Bestimmungen der BauO NW, gegen die dazu erlassenen Rechtsverordnungen und gegen die Bedingungen und 

Auflagen dieser Genehmigung sind Ordnungswidrigkeiten, die mit einer Geldbuße bis zu 100.000,- DM geahndet werden können
Bei der Bauausführung sind zu beachten:

a) Die Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NW)
b) die Bestimmungen über den Schutz der Arbeiter und über die Arbeitsfürsorge auf Bauten, insbesondere auch die Unfallverhü­

tungsvorschriften,
c) das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 29.1.1982 (BGBl. I S. 109),
d) die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung vom 16. 3. 1973 (GV. NW. S. 180)

in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Garagenverordnung vom 21. 9.1976 (GV. NW. S 350),
e) Es wird darauf hingewiesen, daß

bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen nur Baustoffe und Bauteile zu verwenden sowie Bauarten anzuwenden sind, die 
den Anforderungen der Landesbauordnung (BauO NW) und den auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften 
entsprechen.

5. Die Aufstellung von Baugerüsten, Bauzäunen und die Lagerung von Baumaterialien auf öffentlichen Verkehrflächen bedarf der 
Erlaubnis des Trägers der Straßenbaulast (§ 14 Abs. 1 BauO NW in Verbindung mit § 18 des Landesstraßengesetzes).
Anträge sind an das Tiefbauamt der Stadt Meerbusch, Längster Straße 60, 4005 Meerbusch 3, zu stellen.

6. Unbeschadet des § 14 Abs. 1 BauO NW ist die Gefährdung eines im Bereich des Bauvorhabens vorhandenen trigonometrischen 
Punktes oder Nivellementpunktes unverzüglich dem Katasteramt mitzuteilen.
Bei Unterlassung dieser Mitteilung wird die Beschädigung, Zerstörung oder sonstige Beeinträchtigung der Verwendbarkeit einer 
Vermessungsmarke nach § 21 Vermessungs- und Katastergesetz als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- DM 
geahndet und der für den Schaden Verantwortliche hat die Kosten für die Wiederherstellung bzw Verlegung des TP oder NivP zu tragen.

7. Die Baugenehmigung sowie die beiliegenden geprüften Bauvorlagen sind während der Bauausführung zur Einsichtnahme durch die 
Beauftragten der Bauaufsichtsbehörde jederzeit an der Baustelle bereitzuhalten (§ 76 Abs. 4 BauO NW).

8. Die Baugenehmigung kann unter bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen oder nachträglich eingeschränkt werden, insbeson­
dere, wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben oder Vorlagen erteilt worden ist

9. Die Wiederholung fruchtlos verlaufender Bauzustandsbesichtigungen ist gebührenpflichtig.

B) Allgemeine Bedingungen und Auflagen
1. Der Bauherr ist verpflichtet, an leicht sichtbarer Stelle ein Schild anzubringen, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen 

und Anschriften des Bauherrn, des Entwurfsverfassers, des verantwortlichen Bauleiters und der Bauunternehmung enthalten muß (§ 14 
Abs. 3 BauO NW).

2. Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefährdet werden können, ist die Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warn­
zeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, ist die Baustelle mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herab- 
fallende Gegenstände zu versehen und zu beleuchten (§ 14 BauO NW).

3. Der Baubeginn ist mindestens 1 Woche vorher unter Angabe des Bauleiters und der Fachbauleiter der Bauaufsichtsbehörde unter 
Verwendung des beigefügten Vordruckes anzugeben, ebenfalls jeder Wechsel dieser Personen oder des Bauherrn (§ 53 (4) und § 70 (7) 
BauO NW).

4. Vor Baubeginn ist die Grundrißfläche und die Höhenlage von einem öffentlich bestellten Landmesser abzustecken, wobei die in der 
Genehmigung angegebene Sockelhöhe zu berücksichtigen ist (§ 70 (6) und § 76 (3) BauO NW).
Die Einhaltung der festgesetzten Sockelhöhe ist nachzuweisen, hierfür ist mir die Höhenangabe OKF der Decke über dem 
Kellergeschoß nach deren Fertigstellung vorzulegen. Die Einmeßbescheinigung mit Angabe der Sockelhöhe ist spätestens zur Fertig­
stellung des Rohbaues beizubringen.

5. Die auf dem Grundstück anfallenden Abwässer und das Oberflächenwasser dürfen nicht der öffentlichen Verkehrsfläche zugeführt 
werden.

6. Elektrische Anlagen sind entsprechend den VDE-Vorschriften zu installieren und instandzuhalten
7. Abweichungen von den genehmigten Bauvorlagen dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde vorge­

nommen werden.
8. Die Ausführung der konstruktiven Bauarbeiten darf bei Bauvorhaben nach § 64 BauO NW nur aufgrund der statischen Unterlagen und 

bei Bauvorhaben nach § 60 BauO NW nur aufgrund der geprüften statischen Unterlagen (statische Berechnung, Bewehrungs- und 
Konstruktionspläne) erfolgen. Auf die Pflichten des verantwortlichen Bauleiters, auch bezüglich der Abnahme der Bewehrung und der 
Überwachung der gesamten konstruktiven Arbeiten wird besonders hingewiesen.

9. Bei Stahlbetonarbeiten ist der beabsichtigte Beginn der Betonierungsarbeiten zwecks bauaufsichtlicher Überprüfung der 
Stahlbewehrung spätestens am vorhergehenden Arbeitstag bis 16.00 Uhr, freitags bis 12.30 Uhr, bei der Bauaufsichtsbehörde anzu­
zeigen. Ohne Anzeige dürfen Verkleidungs- und Betonierungsarbeiten nicht ausgeführt werden.

10. Die notwendigen Bauzustandsbesichtigungen im Sinne des § 77 BauO NW sind rechtzeitig unter Benutztung des beiliegenden 
Vordrucks jeweils 1 Woche vor Fertigstellung des Rohbaues und abschließender Fertigstellung der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Zum Zeitpunkt der Bauzustandsbesichtigung des Rohbaues bzw. der abschließenden Fertigstellung ist die Bescheinigung über den 
ordnungsgemäßen Zustand der Schornsteine, ausgestellt vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, vorzulegen.
Bauliche Anlagen dürfen erst benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher benutzbar sind, frühestens jedoch 1 
Woche nach dem in der Anzeige des Bauherrn genannten Zeitpunkt der Fertigstellung. Auf Antrag kann gestattet werden, daß die Anlage 
ganz oder teilweise schon früher genutzt wird, wenn wegen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Bedenken nicht bestehen (§ 77 
Abs 7 BauO NW).

11. Das Hausnummernschild ist vor Ingebrauchnahme des Gebäudes/der Gebäude anzubringen.
12 Zur Bauzustandsbesichtigung nach abschließender Fertigstellung ist der Nachweis entsprechend der WärmeschutzVO vom 24.2 1982 

(BGBl. I S. 209) in der z. Zt. geltenden Fassung vorzulegen.
13. Die in § 60 Abs. 2 BauO NW genannten bautechnischen Anlagen darf nur erstellen, wer die erforderliche Sachkunde und Erfahrung 

besitzt, wie der Inhaber eines Betriebes, eines in der Handwerksrolle eingetragenen Unternehmens oder ein Unternehmen der Industrie 
mit entsprechendem Fachpersonal. Fachbetriebe für Heizölbehälteranlagen müssen außerdem nach § 19 L (1) des Wasserhaushaltsge­
setzes zugelassen sein.
Die Bauaufsichtsbehörde bittet den Bauherrn und alle sonst an der Durchführung des Bauvorhabens Beteiligten, die genannten 
Vorschriften genauestens zu beachten, um unnötigen Arbeitsaufwand sowohl für den Bauherrn als auch für die Behörde zu vermeiden 
Insbesondere sei darauf aufmerksam gemacht daß Bauzustandsbesichtigungen nur dann angezeigt werden, wenn die Besichtigung 
mängelfrei erfolgen kann, weil jede erneute Besichtigung für den Bauherrn mit zusätzlichen Kosten verbunden ist 
Die Bauaufsichtsbehörde dankt für Ihr Verständnis.



STADT MEERBUSCH
Der Sladtdirektor 

Untere Bamukichtsbehörde

Beiblatt 1 zur Baugenehmigung vom 15.08.1985 Az.: 65/111-70/85

1. ) .Die Verkehrssicherheit auf den Gehweg und auf der Straße darf durch 
die Baumaßnahae nicht beeinträchtigt werden.
Durch die Baunaßnahne verursachte Schäden an den öffentlichen Anlagen 
sind sofort zu beseitigend

2. ) Es darf kein Oberflächenwasser von Einfahrten und Eingängen auf 
. die Öffentlichen Verkehrsflächen laufen.

3. ) Die öffentlichen Verkehrsflächen, wie z.B. Straße, Gehweg, Versorgungs- 
Abwasser - und Meldeanlagen, sowie Vernessungs- und Grenzzeichen sind 
auf die Dauer der Bauausführung zu schützen und soweit erforderlich, 
unter den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zugänglich zu halten.

Die Kosten der Beseitigung von Schäden an diesen Anlagen, die in 
Zuge der Bauausführung entstanden sind, hat der Bauherr der Stadt 
zu ersetzen.

Zur Feststellung des Zustandes der öffentlichen Verkehrs flächen hat 
der Bauherr vor Beginn der Bauarbeiten mit dem Tiefbauaat der Stadt 
Meerbusch - Abt. Straßenbau - eine gemeinsame Ortsbesichtigung zu 
vereinbaren und durchzuführen.

4. ) Bordsteinabsenkungen und Änderung der Bürgersteigplattierung sowie 
Straßenbeleuchtungseinrichtungen sind, soweit erforderlich, beim 
Tiefbauamt der Stadt Meerbusch - Abt. Straßenbau - besonders zu 
beantragen.

Die Änderungskosten sind vom Antragsteller zu tragen.

5») Vor dem Verfüllen der Gräben der GrundstücksentWässerung ist das 
Tiefbauamt der Stadt Meerbusch zur Abnahme der Leitungen zu benach­
richtigen .

6.) Die äußeren Ansichtsflächen sowie Dachflächen sind in Anpassung an 
die vorhandene Bebauung auszuführen.

7.) Vor Inangriffnahme der Bauarbeiten ist sorgfältig zu untersuchen, 
ob die wieder zu verwendenden Mauern, Decken und Fundamente noch 
ausreichende Tragfähigkeit aufweisen, notwendigenfalls müssen aus­
reichende Verstärkungen vorgenommen oder sonstige Vorkehrungen ge­
troffen werden (§ 15 BauO NW).



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufnichtsbehörde

Beiblatt 2 zur Baugenehmigung vom 15.08.1985 Az.: 63/111-70/85

8.) Die Oberkante Erdgeschoßfußboden muß mindestens 33,70 ü.NN. liegen.

9.) Die Geländeanschlußhöhen zu den Nachbargrundstücken dürfen nicht 
verändert werden ( § 9 Abs. 3 BauO NW).

10.) Die Treppenanlage muß dem § 32 BauO NW in der zur Zeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit DIN 18065 entsprechen.

11.) Die Treppe ist unfallsicher herzustellen.

12.) Die innenliegenden WC- und Baderäume sind mit einer wirksamen Lüftungs­
anlage zu versehen, die der DIN 18017, Blatt 3, entsprechen muß.
(§ 46 Abs. 4 BauO NW)

H i n w e i s

Vor Baubeginn ist beim Tiefbauamt Längster Straße 60,
4005 Meerbusch-Langst-Kierst

gemäß § 9 der Entwässerungssatzung der Stadt Meerbusch ein Antrag auf 
Kanalhausanschluß zu stellen.

Folgenden Unterlagen sind diesem Antrag beizufügen:

1. Baubeschreibung für die Grundstücksentwässerung (nach Muster)
2. Amtlicher Lageplan nach § 2 BauPrüf V0
3. Bauzeichnungen nach § 3 BauPrüf V0,

Grundrisse mit Einzeichnung der Bäder und Toilettenräume, 
die Entwässerungsgrundleitungen sowie die Entwässerungseinrichtungen 
unterhalb der Rückstauebene,
Schnitte mit Eintragung der Höhenlage des Erdgeschoßfußbodens ü.NN und 
den Maßen, 
sowie die wesentlichen Baustoffe und Bauarten.

4. Schnitt als Kanalabwicklung nach DIN 1986 Blatt 1 und 2



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde Fernsprecher: (021 50) 2051-56
Sachbearbeiter. He IT GoleSiC

Aktenzeichen

63/111-70/85
Mitteilung 

über den Baubeginn

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

4005 Meerbusch 3, Gonellastr 32-34
15.08.1985

Bauherr

Frau Marianne Lüttgen
4005 Pieerousch 3, Hauptstraße 17 a 

Baugrundstück

4005 Meerbusch 3, Hauptstraße 17, 17 a und 17 b
Gemarkung

Lank

Antrag vom

Eingang am 
Flur

3

19.02.1985
Flurstuck

81
Bauvorhaben

Ausbau des 2-geschossigen Werkstattgebäudes mit Nutzungsänderung in Wohnungen

beabsichtige ich, mit den Bauarbeiten für das vorbezeichnete Bauvorhaben zu beginnen.

Mit Beginn der Bauarbeiten wird das Baustellenschild angebracht.
• j

Folgende Bescheinigungen sind bei gefügt Korr i.
Der amtliche Nachweis über die Absteckung der Grundfläche und der Höhenlage des Gebäudes. 
(Nr. B 4 der Baugenehmigung)

Nachweise über die Standsicherheit und über den Schallschutz.

gefordert.

Verantwortlicher Bauleiter:
Name Wohnort. Straße, Hausnummer

H. VAN HOOREN ARCHITEKT
41)05 MEERBUSCH-LANK. LEIPZIGER STR 14. TEL 53IN

Bauunternehmer:
Name

Firma Theo Biesemann 
.Bauunternehmen.

Wohnort. Straße. Hausnummer
Ilverich/Lank

Der Bauherr
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An den
Stadtdirektor
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

Gonellastraße 32-34
4005 Meerbusch 3

1. Baukontrolleur zur Kenntnis und Eintragung in Überwachungsliste

2 Mitteilung an das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt ab am

3 Registratur

4 zum Vorgang



Standort der Anlage

Straße, ggf Grundstück

JJmBmähmerbescheinigung
___ -gemäß § 60 Abs. 2 BauO NW 

zur Errichtung oder Änderung von

X errichtet geändert').

PLZ. Ort - ___ // , /

I 
ü 
s O

3 
o

S
S 
i

ZERNÄT III

Die von mir durchgeführte Maßnahme entspricht 

lich-rechtlichen Vorschriften und den allgemein

Nov. 1985
aen offent- 

merkannten
Regeln der Technik Insbesondere sind bei Behältern im 
Freien die bauplanungsrechtlichen Vorschriften eingehalten

Lfd. Nr. 1 2____ 3

Lagergut X Flüssiggas — aesen

Betriebsuber­
druck des Behälters _______ __________________ bar

Moorbusch, denj 985---------

Fassungsvermögen 
je Behälter = Raum­
inhalt 
des Druckraumes

Der Stadtdirektor
Unt rr Du? /fs ct i örd*_______________________ms

Anzahl —y ■ //....... .......gen -

Aufstellung
E

untenrdisch
oberirdisch
_ im Gebäude
A im Freien

-=
unterirdisch (7 /
oberirdisch // 1

_ im Gebäude *
__ im Freien

— unt
obe

»irdisch
nrdisch

im Gebäude
im Freien

Anforderungen Der/Die Behälter, die Rohrleitungen 
und das Zubehör erfüllen 
die Anforderungen

IX der Druckbehälterverordnung,

_ Prufgruppe
LX der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik

__ der FeuVO

Der/Die Behälter, die Rohrleitungen 
und das Zubehör erfüllen 
die Anforderungen

__ der Druckbehälterverordnung.

Prüfgruppe
__ der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik

L der FeuVO

Der/Die Behälter, die Rohrleitungen 
und das Zubehör ertullt(en) 
die Anforderungen

__ der Druckbehälterverordnung.

Prufgruppe
__ der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik

__der FeuVO
Die erforderlichen Abstände und Schutzzonen sind eingehalten.

Prüfung durch 
Sachverständige 
vor Inbetriebnahme

Aj erforderlich

XI nicht vom Bauherrn zu veran- 
lassen, da Eigentum eines 
Gewerbebetriebs

__ vom Bauherrn zu veranlassen

X beieits durchgefuhrt

__ erforderlich

__ nicht vom Bauherrn zu veran- 
lassen, da Eigentum eines 
Gewerbebetriebs

__vom Bauherrn zu veranlassen

__ bereits durchgefuhrt

__ erforderlich

__ nicht vom Bauherrn zu veran- 
lassen, da Eigentum eines 
Gewerbebetriebs

1 1 vom Bauherrn zu veranlassen

__ bereits durchgefuhrt

I Darunter fallt nicht das Auswechseln gleichartiger Behälter oder Anlageteile

Gesehen und weitergeleitet an die

Bauaufsichtsbehörde

PLZ. Ort

unternenmer

PRIMAGjU GmbH
straße Niederlassung Krefeld

Geldernsche Str. 136
plz-ort 4150 Krefeld

Tel. 02151 /8521
Datum/Unterschrift Unternehmer 

________

Datum/Unterschrift Bauherr __ .

Verteiler: Bauaufsichtsbehörde, Bauherr, Unternehmer



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde 1 QDEZ 1985

CD

Fernsprecher: (021 50) 2051-56
Sachbearbeiter. . • . ...

Amt:

Aktenzeichen

63/II1-70/85
Bauherr

Anzeige über die Fertigstellung 
des Rohbaues

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

4005 Meerbusch 3, Gonellastr 32-34
15.08.1985

Frau Marianne Lüttgen
4005 Meerbusch 3» Hauptstraße 17 a

Baugrundstück

4005 Meerbusch 3, Hauptstraße 17. 17 a und 17 b
Antrag vom

Eingang am 19.02.1985
Gemarkung Flur Flurstück

Lank 3 81
Bauvorhaben

Ausbau des 2-geschossigen Kerkstattgeb&udes mit Nutzungsänderung in Wohnungen

Zutreffendes bitte ankreuzen ® bzw. ausfüllen!

Ich zeige an, daß das vorbezeichnete Bauvorhaben im Rohbau fertiggestellt ist

Mit den Putzarbeiten soll möglichst am begonnen werden.

Folgende Bescheinigungen sind beigefügt

XI Die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters, daß der Schornstein sich in einem ordnungsgemäßen Zustand 
befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist
Die Einmeßbescheinigung einschl. Sockelabnahme, entfällt, da alle Außenmaße nlL
Die Einmessung des Neubaues ist erfolgt verändert Wurden

Über das Ergebnis der Besichtigung bitte ich, mir eine Bescheinigung auszustellen.
Mir ist bekannt daß diese Bescheinigung sowie jede weitere fruchtlos verlaufene Bauzustandsbesichtigung gebührenpflichtig ist.
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An den
Stadtdirektor
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

Gonellastraße 32-34
4005 Meerbusch 3-Lank

Oktober 85 A-
Datum Unterschrift



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

Aktenzeichen

63/111-70/85

StP dt . oh sch

iQDtZ 1985
. Amt------------------------

Fernsprecher: (021 50) 2051 -56
Sachbearbeiter: Herr Golesic

Anzeige ü 
d

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr
Freitag von 8-12 Uhr

".Ä“' « ““ * —■ —

Ma VU • 1 Ww

Bauherr

Frau Marianne Lüttgen
4005 Meerbusch 3» Hauptstraße 17 a

Baugrundstuck >

4005 Meierbusch 3, Hauptstraße 17, 17 a und 17 b
Antrag vom

Eingang am 19.02.1585
Gemarkung Flur Flurstück

Lank 3 81
Bauvornaben

Ausbau des 2-geschossigen WerkstattgebAudes mit Nutzungsänderung in Wohnungen

Zutreffendes bitte ankreuzen E bzw. ausfüllen I

Ich zeige an, daß das vorbezeichnete Bauvorhaben im Rohbau fertiggestellt ist

Mit den Putzarbeiten soll möglichst am alsbald begonnen werden.

Folgende Bescheinigungen sind beigefügt

3 Die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters, daß der Schornstein sich in einem ordnungsgemäßen Zustand 

befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist
O Die Einmeßbescheinigung einschl. Sockelabnahme, entfällt, da alle Außenmaße nicht

Die Einmessung des Neubaues erfolgt ist verändert Wurden
Über das Ergebnis der Besichtigung bitte ich, mir eine Bescheinigung auszustellen
Mir ist bekannt, daß diese Bescheinigung sowie jede weitere fruchtlos verlaufene Bauzustandsbesichtigung gebührenpflichtig ist
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Oktober 8^
Datum Unterschrift

An den
Stadtdirektor
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

Gonellastraße 32-34
4005 Meerbusch 3-Lank
- Amt 66 -



Anse holt des Bezirksscixxnsieintegemeistefs. Kehrbezirk

Kurt Wümmers 
BexH«-$diorn$telniaeerrneisf»r 
4005 Meerbusch 3-Lonk

Sfr. 29 - Tei. Lenk 2736

Das Original ist für die Bauaufsichtsbehörde, die Durch­
schrift für den Betreiber / Bauherrn bestimmt.

Hext*/ Frau /
Mari annp Lüttgen
Hauptstr. 17a-b
Meerbusch 3

S t a ci t M ? < r o1 j s c h

1Q DEZ 1985
Amt:___________
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Betreff: Bauzustandsbesichtigung / Überprüfung der Schornsteine im Rohbauzustand

Sehr geehrte / r__ F rau Lüttgen____ ____________________________________ __ ________

In Ihrem Bauvorhaben in Meerbusch 3 Hauptstr, 17a-b
Bauschein Nr. 63/III-7O/85 Bauaufsichtshehörde- Stadtdirektor Meerbusch 

habe ich nachstehend aufgeführte(n)

----------- Schornstein(e) zum Anschluß von Feuerstätten für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe 
---------L_ Schornstein(e) nur zum Anschluß von Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe 
-----------  Abluftschächte
nach den baurechtlichen Vorschriften geprüft, sowie eine Dichtigkeitsprobe durchgeführt.

pTj Dec / Der Schornstein(e) / ist in einem ordnungsgemäßen Zustand.

I I Die / Der Schornstein(e) sind / ist nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand, es sind folgende Mängel bis zur 
Fertigstellung zu beseitigen bzw. Änderungen vorzunehmen:

Meerbusch3 ,den 6.12.1985

Hinweis:
Geben Sie mir bitte nach Abschluß der Bauarbeiten Nachricht, damit ich dann die notwendige, abschließende Bauzustands­
besichtigung durchführen kann.



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor

Untere Bauaufsichtsbehörde
Fernsprecher: (021 50) 2051X5^705125
Sachbearbeiter:; err GoleS1C

Aktenzeichen

63/111-70/85
Bauherr

Mitteilung über Mängel 
bei der fruchtlos verlaufenen 

Bauzustandsbesichtigung

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr 
Freitag von 8-12 Uhr

4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34
16.9.1986

Marianne Lüttgen
Hauptstraße 17 a, 4005 Meerbusch 3

Baugrundstuck

Hauptstraße 17, 17a und 17 b
Gemarkung

Lank
Bauvornaoen

Antrag vom

Eingang am 
Flur

19.2.1986
Flurstück

3

Ausbau der 2-geschossigen Werkstattgebäudes mit Nutzungsänderung in Wohnungen 
(ohne Balkonbrüstungen und Innentreppe)

Sehr geehrte(r) Bauherr(in),

am 1 & Q_ igSQ wurde die von Ihnen angezeigte Bauzustandsbesichtigung Ihres obigen Bauvorhabens durchgeführt
3 I. Zu der von Ihnen angezeigten Bauzustandsbesichtigung fehlen noch folgende Bescheinigungen:

Q II. Diese Bauzustandsbesichtigung ist fruchtlos verlaufen, da folgende Mängel festgestellt wurden:

I. 1. Schlußabnahmeschein des Schornsteinfegermeisters
2. Fachbauleitererklärung der

a) Wasser-
b) Abwasser-) Installation.
c) Heizungs-)

3.) Wärmeschutz-Nachweis.

II. 1.) Die Balkonverkleidung des Hauses 17 a ist zu vervollständigen.
2.) Die Hausnummer 17 b wurde noch nicht angebracht.

Diese bitte ich
zu Ziffer bis zum zu Ziffer bis zum

I. 1. - 3. 15.10.1986 II. 1 - 2. 15.10.1986 einzureichen/ 
zu beheben.

Sobald Sie der vorgenannten Aufforderung nachgekommen sind, müssen Sie erneut eine gebührenpflichtige Bauzu­
standsbesichtigung anzeigen.
Ich verlange, daß die Arbeiten erst fortgesetzt werden dürfen/die Anlage erst benutzt werden darf, wenn diese von mir 
oder einem beauftragten Sachverständigen geprüft worden ist (§ 77 Abs. 6 BauO NW).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Herrn/Frau/Firma/Eheleute

Marianne Lüttgen
Hauptstraße 17 a

4005 Meerbusch 3



DEZERNAT III
STADT MEERBUSCH

Der Stadtdirektor 

Untere Bauaufsichtsbehörde

AMT 15 

60 61 K

kl 1986
65 Ö^er^recher; (0 2150) 20 51 - 56

Sachbearbeiter: Herr Golesic

15. OKI. 1986

Aktenzeichen

63/111-70/85
Anzeige über die 

abschließende Fertigstellung

Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr 
Freitag von 8-12 Uhr

4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34
15.08.1985

Bauherr

Frau Marianne Lüttgen
4005 Heerbusch 3. Hauptstraße 17 a

Baugrundstück

4005 Meerbusch 3» Hauptstraße 17, 17 a und 17 b
Gemarkung

Lank

Antrag vom

Eingang am 
Flur

3
Flurstück

81
Bauvornaben

Ausbau des 2-geschossigen Werkstattgebäudes alt Nutzungslnderung in Wohnungen

Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen I

Ich zeige die Fertigstellung des vorbezeichneten Bauvorhabens an.

Ab

ist die bauliche Anlage abnahmebereit.

Folgende Bescheinigungen sind beigefügt:

Die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters, daß der Schornstein sich in einem ordnungsgemäßen Zustand 
befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist

Über das Ergebnis der Besichtigung bitte ich, mir eine Bescheinigung auszustellen.
Mir ist bekannt, daß diese Bescheinigung sowie jede weitere fruchtlos verlaufende Bauzustandsbesichtigung gebührenpflichtig ist.

Ich beantrage eine Benutzungsgenehmigung (§ 60 Abs. 2 BauO NW).

Mir ist bekannt, daß die baulichen Anlagen und Einrichtungen erst benutzt werden dürfen, wenn sie ordnungsgemäß fertiggestellt 
und sicher benutzbar sind, frühestens jedoch erst 1 Woche nach dem oben angeführten Zeitpunkt der Fertigstellung, im Falle der 
Feststellung von Mängeln durch die Bauaufsichtsbehörde erst nach Beseitigung dieser Mängel und entsprechender Feststellung 
durch die Behörde, soweit diese nicht auf Antrag einer früheren Benutzung zustimmt Eine nach Mängelfeststellung erforderliche 
erneute Bauzustandsbesichtigung ist, wie die vorangegangene Besichtigung, gebührenpflichtig.
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Datum

An den
Stadtdirektor
- Untere Bauaufsichtsbehörde -

Gonellastraße 32-34
4005 Meerbusch 3
- Amt 66 -



hrifi des Bezirj^schomsie^^awieishe's^^

B«%kk#-Saorn*tulr»T*Qurmeht$*

------------------- j____________ .______________________
p Das Original ist für die Bauaufsichtsbehörde, die

Durchschrift für den Betreiber / Bauherrn bestimmt.

BESCHEINIGUNG
des Bezirksschornsteinfegermeisters zur Bauzustandsbesichtigung gemäß § 77 der Bauordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen vom 26 Juni 1984 (BauO NW).

Bauherr:
_____ Frau M. Lüttgen

Hauptstr. 17a
Meerbusch 3

Bauvorhaben:
Wohnhaus

(Anschrift aes Bauherrn)

Bauschein Nr 63/111-70/85"

________vom_______________
(lauf Baugenehmigung)

Stadtdirektor Meerbusch
(Untere Bauaulsichtsbehorde)

Der/Die bei dem obengenannten Bauvorhaben angelegte(n) bzw bestehende(n), nachstehend aufgeführte(n)

Schornstein(e) zum Abschluß von Feuerstätten für 
feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe
Schornsteinfe) nur zum Anschluß von Feuerstätten 
für gasförmige Brennstoffe
Kanäle zum Anschluß von Feuerstätten für feste, 
flüssige und gasförmige Brennstoffe
Kanäle nur zum Anschluß von Feuerstätten für 
gasförmige Brennstoffe

wurde/wurden begutachtet.

8# / 
5b* / 
Die / 
Die /

Der Schornstein(e) /
Der Schornsteinfepond /
Der Schornsteinfe) sind /
Der Schornsteinfe) sind /

Lüftungseinrichtungen für Heizräume/Aufstellungsräume:
Belüftungsanlagen Entlüftungsanlagen

Lüftungseinrichtungen für Räume nach DIN 18017')

______________ DIN 18017 BI. 1

mit DIN 18017 BI. 2
Hauptschachte Nebenschächte

mit DIN 18017 BI. 3
Hauptschachte Nebenschachte

ist in einem ordnungsgemäßen Zustand
ist für angeschlossene Feuerstätten geeignet
ist nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand
ist nicht für angeschlossene Feuerstätten geeignet

Es sind noch folgende Mängel zu beseitigen bzw. Änderungen vorzunehmen:

Meerbusch 3 8*4.1986
den 19

Bezirksschomsleinlegermeisler

NACHPRÜFUNG
Die vorstehend unter Nr aufgeführten Mängel bzw. Änderungen sind beseitigt bzw. durchgeführt worden. 
Die Ordnungsmäßigkeit bzw. Eignung der oben genannten Anlagefn) wird hiermit bescheinigt

, den 19
Bezirksschornsteinfegermeister

Diese Bescheinigung ist der Bauaufsichtsbehörde mit der Anzeige der abschließenden Fertigstellung (§ 77 Abs. 1 und 4 BauO 
NW) vorzulegen. Die Begutachtung stützt sich auf die Prüfung des [X] Rohbauzustandes des / der Schornsteinefs) 
□ fertiggestellten Schornsteinefs), Skizzen oder Hinweise siehe Rückseite.
’) Auf Verlangen des Bauherrn oder nach Aufforderung der Bauaufsichtsbehörde prüfen.
Bei der Errichtung von Schornsteinen kann der Bezirks-Schornsteinfegermeister eine abschließende Beurteilung nur 
dann abgeben, wenn er die Schornsteine auch im Rohbauzustand überprüft hat.



*

Untemehmerbescheinigung 
gemäß § 60 Abs. 2 BauO NW

Hobusch -3
zur Errichtung oder Änderung von
Wasserheizungsanlagen

1. Ich habe die Wasserheizungsanlage

21 errichtet geändert.')

Die von mir durchgeführte Maßnahme entspricht den öffent­
lich-rechtlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik.

2.2) Gesamtnennwärmeleistung der Wärmeerzeuger kW.

Die/Der Wärmeerzeuger werden/wird betrieben mit

festen Brennstoffen flüssigen Brennstoffen

Gas

□ Fernwärme

Solarenergie

Die/Der von mir

E Eine Benutzungsgenehmigung ist nicht erforderlich, weil eine 
Unternehmerbescheinigung vorgelegt wird.

Die von mir errichtete/geänderte Wasserheizungsanlage erfüllt hin­
sichtlich der sicherheitstechnischen Ausrüstung die Anforderungen

der DIN 4751 Teil DIN 4757 Teil 1

nach Maßgabe des bauaufsichtlichen Einführungserlasses.

__ Für alle Bauteile der sicherheitstechnischen Ausrüstung der 
Wasserheizungsanlage liegen die Eignungsnachweise vor.

Die höchste Vorlauftemperatur, mit der die Anlage betrieben werden

kann, beträgt ° C.

An der tiefsten Stelle des Wärmeerzeugers beträgt

a) der statische Druck

b) der Gesamteindruck

An der tiefsten Stelle der Anlage beträgt

2 Flüssiggas |

ßUl - i—। A £ ’ b) der Gesamtdruck
!__ I elektnscher Beheizung

a) der statische Druck

bar

bar.

0 3 bar

bar.

] Wärmepumpe

errichtete(n)

geänderte(n) Wärmeerzeuger
unterliegt(en) der
Benutzungsgenehmigung nach § 60 Abs. 2 BauO NW 

1000 kW Nennwärmeleistung)

Baugenehmigung nach § 60 Abs. 1 BauO NW 
(> 1000 kW Nennwärmeleistung)

Genehmigung nach § 4 BImSchG

Erlaubnis nach Dampfkesselverordnung

 Die Genehmigung/Erlaubnis wurde erteilt 
am

von

Aktenzeichen

Gesehen und weitergeleitet an die

Bauaufsichtsbehörde

4oo5 Meerbusch 3 -Lank-
PLZ, Ort

Die Anlage entspricht

der DIN 4751 Teil

3. 2£l Die Anlage ist thermostatisch abgesichert

Sie unterliegt nach FeuVO der Prüfung durch einen 
Dampfkesselsachverständigen

Bei den Wärmeerzeugern der Wasserheizungsanlage 
handelt es sich um eine Dampfkesselanlage im Sinne 
der Dampfkesselverordnung

Die Dampfkesselanlage

ist ordnungsgemäß installiert und unterliegt keiner 
Prüfung durch einen Sachverständigen

bedarf der Prüfung durch den Sachverständigen.

') Darunter fällt nicht das Auswechseln gleichartiger Teile.
’) Abschnitt 2 ist nur auszufüllen, falls die Wasserheizungsanlage errichtet oder ihre 

sicherheitstechnische Ausrüstung geändert oder der statische Druck in der 
Anlage oder in den Wärmeerzeugern erhöht wurde oder eine Wärmepumpe ein­
gebaut wurde

Verteiler Bauaufsichtsbehörde, Bauherr, Unternehmer



Standort der Anlage

Straße, ggf Grundstück

Unternehmerbescheinigung 
gemäß § 60 Abs. 2 BauO NW 
zur Errichtung oder Änderung von 
Feuerungsanlagen 
bis zu 1000 kW

Bauherr

Straße

/7a

3. Die von mir errichteten Feuerstätten sind in folgenden Räumen aufgestellt:

Nutzung des Aulstellraumes«)

PLZ. Ort 
4125

1. Ich habe die Feuerungsanlage(n) Verrichtet □geändert').
Die von mit durchgefuhrte Maßnahme entspricht den 
mein anerkannten Regeln der Technik

Vorschriften und 0a aUge

Qi Für den Schornstein liegt ehe Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters vor.
□ Durch den Außenwandanschluß entstehen keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen.
□ Für die sonstige Abgasanlage wurde eine Ausnahme gemäß § 39 Abs. 4 Satz 3 BauO NW erteilt

Bescheid am HM’ von

Aktenzeichen

2. Die von mir errichteten/geänderten Feuerstätten sind an folgende Schornsteine 
angeschlossen:

Schornstein-Nr. 1 2 3

lichter Querschnitt 
wirksame Höhe 
bezogen auf die 
oberste Feuerstätte 
Höhe der Mündung 
über der 
Geländeoberfläche

cm2

_£^_m

6,SO m

______________ cm2

_______________ m

_______________ m

______________ cm2

_______________ m

_______________ m

') Das Auswechseln von gleichartigen Feuerstätten fällt nicht darunter.

Feuerstätte mit geschlossener Verbrennungskammer, als AuBenwandteuerstäfte; mit SchornsteinanschkiB. offener Kamin 
4f3.mil Brenner ohne Geblase. Brenner mrt Gebläse. Strtmungsscherung. achrankarbger Umldeelung; Feuerstätte mit

Abgasubeiwachungsemnchtung
•) zB ON oder DtN-OVGW-Zechen mH Registernummer. Bauarttulassungszechen Güte-Zechen, recht auszufufien für

Feuerstätten, an denen keine Arbeiten ausgefuhrt wurden, sowie offene Kamine
ft zB Herzraum nach FeuVO. Küche. Bad. Absteäraum. Lagerraum für zB HeizOL Flur (sofern er recht als allgemein Zugang 

hebet Rettungsweg dient), bei Flüssiggas ist auch anzugeben, ob der Aufstellraum unter Erdgleiche liegt

1 Z-B Heeraunäuttung, Lünung nach DIN 18017 Ted 3 in Verbindung mit OVGW-ArbeitsWatt G 626; Lüftung nach
§ 9 Abs 4 FeuVO

ft Für jeden Raum sind sämtliche dann autgestellten Feuerstätten mit ltd Nr und ggf Anzahl anzugeben, auch soweit sie

ft Zu jedem Verbindungsstück ist die ltd Nr. der angeschlossenen Feuerstätten nach Abschnitt 1 anzugeben, bet gemein­
samem Verbindungsstück seid in der entsprechenden Ze* samtkche angeschlossenen Feuerstätten md ltd Nr nach 
Abschnitt 1 aulzufuhren.

nicht m der Feuerungsverordnung beschrieben ist

Gesehen und weitergeleitet an die

Bauaufsichtsbehörde

4oo5 Meerbusch 3 ’Lank-
PLZ.&1

Luftungsöffnung 
oder
Luftungsleitung zum Freien
lichter Querschnitt

zu öffnendes Fenster.
die Fenster sind fügendem
Rauminhalt
untere und obere Luftungsoffnungen 
von mindestens je 150 cm2 
zu Außenräumen
mit zu öffnenden Fenstern,
die Fenster sind fugendicht
GesamtrauminhaIt des Aufstell­
raumes und der Außenraume
Zuluftventilator.
Volumenstrom.
Verriegelung 
zwischen Brenner und Ventilator

Lüftung wie folgt:7)

Lid. Nr. der Feuerstätte nach Abschnitt 1

8

8
VcP cm2

0
3
4 m3

□

□

□
□
____ cm2

□ □
m3

□
□
____ cm2

□□
_____m3

□ □
_____m3
□
___ m3/h

□

□ □
_____m’ 
□
___ irr'/h

□

□ Ich habe Feuerstätten in Rettungswegen (Treppenräume, allgemein zugängliche Flure) aufgesteffl.

□ Befreiung am

Aktenzeichen

von

liegt vor
0 Die von mir errichteten Feuerstätten haben die erforderlichen Abstände von brennbaren Baustoffen 

und Einbaumöbeln.
Die von mir errichteten Feuerstätten erfüllen die Anforderungen der Norm

□ DIN 4755 - Ölfeuerungen in Heizungsanlagen
B DIN 4756 - Gasfeuerungen in Heizungsanlagen

□ nach Maßgabe des bauaufsicht liehen Einfuhrungsertasses.

4. Die von mir errichteten Feuerstätten haben folgende Verbindungsstücke 
(z. B. Abgasrohre):

Ltd. Nr(n). 
der Feuer­
stätte nach 
Abschnitt 1«)

Verbindungsstück

Baustoff Wanddicke 
in mm

Eignungsnachweis 
liegt vor io)

/ Ä* □ ja 3 nicht erforderlich
7 in.. □ ja H nicht erforderlich

□ ja □ nicht erforderlich
3 Die erforderlichen Abstände der Verbindungsstücke von brennbaren Baustoffen und Einbaumöbeln 

sind eingehalten

5. Die von mir □ errichtete □ geänderte
□ Gasleitungsanlage entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik für die Gasinstallation; 

ich habe ihre Dichtheit vor der Inbetriebnahme entsprechend geprüft und fest gestellt
8 Fiussiggasleitungsanlage entspricht der Feuerungsverordnung und den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik; ich habe ihre Dichtheit vor der Inbetriebnahme entsprechend geprüft und test gestellt
3 Gas-TFIussiggasleitungsanlage erfüllt die Anforderungen nach DIN 4756

□ nach Maßgabe des bauaufsichtlichen Einführungseriasses

6. □ Bei der Errichtung/Änderung habe ich Brennstoffieitungen in Treppenräumen 
für notwendige Treppen verlegt.

□ Befreiung nicht erforderlich, da □ Ersatz □ unwesentliche Erweiterung

□ Befreiung am von

Aktenzeichen

Unternehmer

Straße

PLZ. Oft

Datum/UnterachrHt Unternehmer

Datum/Unterschrift Bauherr

Verteiler: Bauaufsichtsbehörde, Bauherr, Unternehmer



An den Bauherrn
f CtH HöCi

Unternehmererklärung —
zur Errichtung oder Änderung von

Wasserversorgungsanlagen
Abwasserbeseitigungsanlagen

Betr.: Bauvorhaben

Straße

ggf. Grundstücksbezeichnung

hier: Erklärung zur Mitteilung einer durchgeführten Bau­
maßnahme

Bezug: Freistellungsverordnung vom 5. September 1978

Sehr geehrte SL/Df h ü ... . .

Die Feuerungsanlage/Wärmepumpe der Warmwasserversor­
gungsanlage
K ist genehmigungs- und anzeigefrei. 

□ Einzelheiten siehe Abschnitt 1 (Blatt 2),
□ unterliegt der Baugenehmigung; die Baugenehmigung ist 

mit Bescheid des/der .........

vom . AZ.:

zuständige Behörde 

erteilt worden.
Die von mir errichtete/geänderte Warmwasserversorgungsan­
lage erfüllt die Forderungen der

□ DIN 47531) i) Zur Zeit noch Entwurf

B DIN 1988
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ich versichere, daß die von mir durchgeführte Baumaßnahme den 
Vorschriften der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung) und den auf Grund dieses Gesetzes erlasse­
nen Vorschriften entspricht. Die bauaufsichtlich eingeführten tech­
nischen Baubestimmungen und die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sind eingehalten. Im einzelnen erkläre ich zu der von 
mir durchgeführten Baumaßnahme folgendes:

X Die Standsicherheit tragender oder aussteifender Bauteile 
wurde durch die Änderung nicht berührt.

□ Der geprüfte Standsicherheitsnachweis für tragende oder aus- 
steifende Bauteile, deren Standsicherheit durch die Änderung 
berührt wird, ist beigefügt.

5. Wasserversorgungsanlagen 
einschließlich Warmwasserversorgungsanlagen

5.1 Ich habe die
X Wasserversorgungsanlage und
g Warmwasserversorgungsanlage
IX errichtet □ geändert.

5.2 Die von mir errichtete/geänderte Wasserversorgungsanlage 
erfüllt die Forderungen
der DIN 1988 X ja □ nein, da nicht zutreffend,
des § 51 Abs. 3 und 4 BauO NW

□ ja □ nein, da nicht zutreffend, 
der Prüfzeichenverordnung und der DIN 4109 nach Maßgabe 
des bauaufsichtlichen Einführungserlasses

□ ja □ nein, da nicht zutreffend, 
des § 15 der Allgemeinen Verordnung
zur Landesbauordnung □ ja □ nein, da nicht zutreffend. 
X Die Anlage ist an die öffentliche Wasserversorgung

angeschlossen.
□ Die Anlage wird aus dem Grundwasser/einem 

Oberflächenwasser versorgt.

5.3 Die Gesamtnennwärmeleistung der Warmwasserversorgungs­
anlage beträgt ~j

/hr kW.
B^/Der Wärmeerzeuger werden/wird mit
□ festen □ flüssigen Brennstoffen
□ Gas X Flüssiggas
□ Fernwärme
□ elektrischer Beheizung
□ Solarenergie
□ Wärmepumpe □ aus der Luft

□ aus dem Grundwasser/einem Oberflächenwasser 
betrieben.

6. Einrichtungsgegenstände von Abwasser­
beseitigungsanlagen in Gebäuden und 
Baugrundstücken
Ich habe folgende Einrichtungsgegenstände der Abwasserbe­
seitigungsanlage einschließlich der Anschlußleitungen
X errichtet □ geändert:

Lfd. 
Nr.

Art der 
Einrichtungs­
gegenständei)

AnzahL)
Der Einrichtungsgegenstand 

hat ein Prüfzeichen,)

1 k/C □ nein,
8 ja da von Prüfpflicht freigesteHU) 

□ nein, da nicht vorgeschrieben,)

2 7
□ nein,

3 ja da von Prüfpflicht freigestellt,) 
□ nein, da nicht vorgeschrieben,)

3
□ nein.

g ja da von Prüfpflicht freigestellt,)
□ nein, da nicht vorgeschrieben,)

4 2 □ nein.
□ ja da von Prüfpflicht freigestellt,)

□ nein, da nicht vorgeschrieben,)

5
□ nein.

□ ja da von Prüfpflicht freigestellt,)
□ nein, da nicht vorgeschrieben,)

Die Installationsarbeiten habe ich unter Beachtung der 
DIN 1986 ausgeführt:

K ja □ nein

>) z B Aborte, Geruchverschlüsse. Spülkästen. Absperrvorrichtungen, 
Anschlußrohre

,) Siehe Prufzeichenverordnung; für die Beseitigung von Gegenständen 
ist diese Spalte nicht auszufüllen.

Mit freundlichen Grüßen

(Unternehmer)

Ort

-Z Unterschrift



STADT MEERBUSCH
DER STADTDIREKTOR

Postonschnff:
Slodlverwoltung Amt 63 Postfach 7 4005 Meerbusch I

Frau
Marianne Lüttgen
Hauptstraße 17 a

4005 Meerbusch 3

Bauordnungsamt
Gonellastraße 32-34

Auskunft erteilt

Herr Beer
Zimmer

5a
* Ortsneti 02150

Meerbusch-Lank

3 Vermittlung

7o5-o

Nebenstelle

128

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mem Zeichen

63/ V-70/85 Be/Ge
Dalum

05. November 1986

Betrifft:

Prüfung des Wärmeschutznachweises

Sehr geehrte Frau Lüttgen !

Beiliegend erhalten Sie den geprüften Wärmeschutznachweis für
Ihre Unterlagen.

Die Prüfgebühren bitte ich, auf eines der Konten der Stadt Meerbusch, 
unter Angabe des im Gebührenbescheid angegebenen Kassenzeichens, zu 
überweisen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Techn. Angest.

Anlage:
Gebührenbescheid

Verkehrsverbindung: Linie 831 bis Ji Hauptstraße. 83? nd. o53 bis Ob Uerdingor Straße

Konten der Stodtkosse Meerbusch
Sp« ech/rtlm

Kreissparkasse Grevenbroich 
Volksbonk Meerbusch e G 
Deutsche Bank AG, Meerbusch 
Commerzbank AG Meerbusch

210500 (31251350) 1400 ’6 30 Uh., dienstags
4 110(37069164) Diesdnet Bonk AG Mee.husch 151172 500(30080000) 8 00 12 00 Ul., lie.tngs

53/85 588(300 700 10) Ueidmgei Bonk e G Mem husch lank 8 686(320604 45)
84O44 4 4OU (3OO4OOOO) Postscheckamt Köln 60 692 503(370 100 501
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Stadt Meerbusch
Der Stadtdirektor

63/111-70/85 4005 Meerbusch, den 06.11.1986

Mitteilung über neu erbaute oder veränderte Gebäude
1. Lage des Gebäudes: Upfc  Straße, Nr.: Hauptstraße 17,17*, 17b

Grundbuchbezeichnung: Band Blatt Flur Parz. Nr.

2 Eigentümer - Bauherr des Gebäudes: 

Wohnort: 4005 Meerbusch 3, Hauptstraße Haus-Nr. 17a
Bevollmächtigter oder gesetzlicher Vertreter des Eigentümers:

3. Art des Gebäudes (z. B. Einfamilienhaus, Mietwohnhaus usw ):__ _______

4. Bei Neubauten:
a) Gesamtfläche des b) Größe der be c) Frontlänge des Grund-

Grundstücks:  qm bauten Fläche:qm Stücks zur Straße:  Ifdm

d) Garagen: e) Wohnfläche: :. 56 f) Gewerbl. gen. Fläche: 

5. Zahl der Stockwerke des Gebäudes:
(Kellergeschoß und Dachgeschoß sind getrennt anzugeben)

6. Zahl der ausgebauten Wohnungen: ____

7. Bei baulichen Veränderungen:

a) Art der Veränderung: AuSbAU Z-QeSChOSSiQeS WerkstittOtbiXlde____________________________
(z. B Ausbau des Dachgeschosses als Wohnung. Anbau 1 Werkraum usw.)

b) Genaue Beschreibung der Veränderung: 
tßO ßßß __

8. Baukosten (evtl, schätzungsweise) ' DM

Bei Neubauten cbm (Umbau-Raum x DM cbm-Preis) =DM

9 Rohbauabnahme war am  Fertigstellung war am 5.11.1986
10. Wann ist der Neubau, Anbau, Umbau usw. bezugsfertig geworden?

11. Bauausführung durch Unternehmer:

12. Planung durch Architekt:

13. Statik durch:____________ ____
Ta.

An Amt 60

14. Ein Antrag auf Grundsteuervergünstigung gemäß §10 WoBauG liegt - nicht — vor.

15. Es ist ein Unternehmer/Ablösungs-Vertrag abgeschlossen worden? ja - nein.

An Amt 66

16. Das Grundstück ist an den Schmutz-, Regen-, Mischwasserkanal angeschlossen ja - nein 

Wenn nein: Kann das Grundstück angeschlossen werden? ja - nein

Frontmeterlänge (zu der hin die Entwässerung erfolgt)  Grundstückstiefe:__ m

17. Das Grundstück ist an die Wasserversorgung angeschlossen ja - nein

An Amt 20

18. Das Grundstück ist an den Kanal angeschlossen ja - nein.

An Amt 22

19. Das Grundstück ist an die Müllabfuhr und an die Straßenreinigung angeschlossen ja - nein.

Verteiler:

Finanzamt, Kämmerei, Steueramt, Amt 10, Katasteramt, Amt 63, Amt 66, Deichverband

Im Auftrage:

Handzeichen/
Datum



STADT MEERBUSCH
Der Stadtdirektor

Untere Bauaufsichtsbehörde

Beauftragung 
eines Prüfingenieurs

Fernsprecher: (02150) 2051-56
Sachbearbeiter: Bear

9/7.
Sprechzeiten: Dienstag von 14-16.30 Uhr 

Freitag von 8-12 Uhr

4005 Meerbusch 3, Gonellastr. 32-34

09.07.1085
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Frau Marianne Lüttgen
00$ Meerbusch 3, Hauptstraße 17a

Baugrundstück

005 Meerbusch 3$ Hauptstraße 17$ 17a, und 17 b
Antrag vom

Eingang am 19.02.1985
Gemarkung Flur Flurstück

Lank
BauvornaDen

5

Ausbau des Z-geschossigen Werkstattgebäudes und Nutzungsänderung

Sehr geehrter) Bauherr(in), 
entsprechend Ihrer Zustimmung habe ich heute Herrn

den Prüfauftrag erteilt Die dem Prüfingenieur zustehende Gebühr berechnet sich nach der Allgemeinen Verwaltungs­
gebührenordnung vom 5. August 1980 (GV. NW. S. 924) in der zur Zeit geltenden Fassung.

9 391
Bei der Rohbausumme von DM .Klasse ergibt sich ein Faktor von o/oo
Die Prüfgebühr wird zunächst wie folgt festgesetzt:

Tarifstelle: Gegenstand der Prüfung:

2.4.7.1 statische Berechnung V1 DM 741,89
2.4.72 Konstruktionszeichnungen 1/2 DM 370,95
2.4.73 Nachtrag zur statischen Berechnung DM
2.1.4.3 nach Zeitaufwand 78,- DM je angef. Std. DM
2.3.1 Ermäßigung (V2) ./ DM

DM 1.112,84
+ 14% MWSt DM 155.82

DM 1.268.66
Dieser Betrag wird aufgrund des § 16 des Gebührengesetzes NW vom 23.11.1971 (GV. NW. S. 354) in der zur Zeit 
geltenden Fassung als Vorausleistung erhoben.
Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens ist die Vorausleistung unmittelbar und umgehend an den Prüf­
ingenieur zu zahlen.
Nach Abschluß des Prüfauftrages erhalten Sie vom Prüfer die Durchschrift einer auf den Namen der Stadt ausgestellten 
Endabrechnung. Ein evtl. Restbetrag ist mit dem Prüfingenieur unmittelbar abzurechnen. /

Mit freundlichen Grüßen
Im Antrag

Hwa/Frau/FümiVEhelewle
Marianne Lüttgen 
Hauptstraße 17a

4005 Meerbusch 3

(Beer) ''
Techn. Angest



Dipl.-Ing. Friedrich Carl Augustin
PROFINGENIEUR FOR BAUSTATIK

4005 Meerbusch 2 Osterath
Pullerweg 47 ■ Telefon (021 59) 4001

Prüfungsbericht —Ausfertigung
Prüf.-Nr. 90/85
Az.: 63/V-70/35 des Bauaufsichtsamtes der Stadt MeerbuSCh

vom 9.7.1985
Bauvorhaben: Ausbau des zweigeschossigen Werkstattgebäudes, Hauptstr. 17, 17 a+b 

4005 Meerbusch 3
Bauherr: Marianne Lüttgen, Hauptstr. 17a, 4005 Meerbusch 3

Aufsteiier der stat. Ber.: Ingenieur für Baustatik Helmut Scheede, Bremer Str. 60, 
4330 Mülheim

Architekt- Heinz van Hooren, Leipziger Str. 14, 4005 Meerbusch 3

Prüfungsunterlagen: 1 Seiten statische Berechnung, Seiten 1 bis 12 2 -fach
- Seiten Nachtrag zur stat. Berechnung, Seiten bis -fach
- Blatt Positionspläne -fach
2 Blatt Ausführungspläne 2 -fach
- Seiten Nachweise für Schall- und Brandschutz -fach
2 Blatt Architektenpläne 1 -fach

An des Bauvorhabens: Mauerwerksbau mit Holzbalkendecken

Prüfbemerkungen;

1. Berechnungsgrundlagen: DIN 1000, 1045, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 4114

2. Materialgüten: Stahlbeton B
Unbewehrter Beton B 
Betonstahl BSt
Baustahl St J 70.2
Holz Güteklasse
Mauerwerk G 2, KSV

3. Dachkonstruktion:

Ueli platten (Berliner Welle), Wärmedämmung auf Holzbalken + Heraklitplatten
4. Verkehrslastannahmen:

nach DIN 1055

5. Baugrund und Bodenpressung: Bodengutachten liegt - nicht - vor

max. o = -|25 kN/m'; wngfRRRRfßer Baugrund nach DIN 1054: Tab. ] , nichtbindig 
erforderlicher

6. Besondere Bemerkungen:

1. Das Dach hat eine Neigung <35°. Es ist gemäß DIN 1055 Blatt 4 Erg. in sich 
und ausreichend tief in die Unterkonstruktion zu verankern.

2. Die Sparren des Daches sowie die Holzbalkendecke (EG) sind durch einen 
schubfest vernagelten Belag oder eine gleichwertige Maßnahme als Scheibe 
auszubilden. Sie sind mit den Umfassungswänden gemäß DIN 1053 3.3.3.2. 
zu verankern.

3. Das Gewicht der nichttragenden Innenwände im Obergeschoß darf nicht mehr 
als 0,75 kN/m2 Handgewicht einschließlich Putz betragen.

4. Die vorhandenen Bauteile sind auf Abmessungen, Materialgüte und Standsicher­
heit zu überprüfen. Nicht den Forderungen der Normen und der statischen 
Berechnung entsprechende Bauteile sind auszutauschen oder zu verstärken.

- 2 -



Blatt - 2 - 
zu Prüf-Nr. 90/85

5. Die Sicherung der vorhandenen Bauteile während der Umbauarbeiten ist vom 
ausführenden Unternehmer eigenverantwortlich durchzuführen.

6. Die Innentreppe Stahl-/Holzkonstruktion ist nicht Gegenstand der statischen 
Berechnung.

7. Die Entwurfszeichnungen stimmen mit der statischen Berechnung überein.

Gegen die Ausführung ist unter Berücksichtigung der grünen Eintragungen in 
statischer Hinsicht nichts einzuwenden.

Meerbusch 2, den 13. 8. 1985

Dipl 

Prüf

//Anlage zum Schreiben
/^Anlage zum Bautpheip 

- iz/f____  

Stadt Meerbusch
Der Stadtdirektor

Untere Gabaufsichtsbehörde 
j LA

L / kug. 1985

f

Jng. F.k. otstin



IngeniGdr für Baustatik
4330 Mülheim (Ruhr)-Saarn

Bremer Straße 60
Telefon 0208/422890
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Helmut Scheede 
Ingenieur für Baustatik 

4330 Mülheim (Ruhr)-Saarn 
Bremer Straße 60 

TeleforU)208/422890

H. VAN 1 
««5 MEERBUM H-LAM
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H. VAN HOOREN ARCHITEKT
4W5 MEERBUSCH-LANK. LEIPZIGER SIR. 14.TEL531«

Nutzungaähderung von
Werkstatt in Wohnraum

Nachweis :

WARME SCHUTZE ’
und
Äärmeschntz-tibRrwachungsverordnung- vom 1.11.^977

Hauptstr, 17 a und 17 b

für das Bauvorhaben:

Meerbusch - Lank
für |

Frau / ' '
'Marianne Lüttgen

• Geprüft / 
Meerbusch, den lA-Noy.

Stadt Meerbusch 
Der Stadtdirektor 

Untere Bj - örde
- Feuerurrgs- u.yBbhäiteranlagen - 

f Ä ' /

- ,

Archtekt

Heinz vän. Hoeren - 
Leipiirerrtr. 14

4GC5 Meerbusen 3



Lg
 ol

l/o
l.8

?
SaitA 2

leistuxg3yerzeichmis Flächenberechnung zur Wärmeschutzüberwachungsverordnung

1 fd.
Nr.

Stück- Gegenstand

Bauteil Länge Breite
I. je Einheit
' Abzug

Betrag g

in m

1

2

5

4

5

Nutzungsändei 
Hauptstr. 17 
für ?rau Mari

Dachfläche

FuPboden über

- eivand

Fenster

Bauvolumen, b

aufresteilt

F
44

ung der Wer 
a u. b in M 
anne Lüttge

7,75 
10,50

Erdreich ,

4,65 + 6,?
- 5,92 + 7,7 

10,50 x 5i
2 x 2,75
4 x 0,92

• x 1,54
2 x , 
4 x 0,8?

eheizt nach 
94,7

^OOf/r^rbu

kÄhoW 
^WWilsCH-LAN

Obertrag 

cstatt als Woh) 
^erbusch - Iäu1 

n

5/2 +/
4,65

wie Los.‘1

5 + 0,5 + 11,5
5 + 1,83//
50 im Rittel =

2^4

1,15 
1,05 
2,01 
1,05

Pos.2 u. H d4r

sch 3 den 20.1C

EN ARCHITEKI
K. LEIPZIULR S FK M. ItL 531»

Übertrag

iraum
[

26/7 '
11,77
4,23
3,23
3,96
3,48

Pos. 3

.1986

94, 
=cczKCc=a*

= =—*

p /

0
26,67 ly

374,13 mV"



- Seite 5
I X.icnwük.GysKfn zur

! V/tmunchui/ von bautoür.n

Oojcki. Häuptstr. 17 a u. b ; .4005 Meerbusch 3 • 1 • '
WärmnGAmmgebict noch - Erg. Beut, zu DIH 4108 -: II
Bauteil. Dachflächen ,
1. Berechnung acc V. arrncGurchlüßwioui Standes IZA:

• : 1 . 2 4 - (2 - 3) " " 5 6 - (3:5)__ I

' GziusloffschicTitcn
Reh- Dicke Fliehen- V/urrnelcil- 

fähtqkeil Ä d/z
: von innen nach auCen

dichte d ne.vicht
kn kg_ V/ m’-K
ui3 m m' m • K / V/

con n nn - n r n; itßae • - -------- -—‘r "tr.t'e u v i' ,—
! Gl AR' - hn . a 111—kn seh .

JOU
45

u, v 1
0. *2

• / »>
5.4 n MKR /

- . n t . . ; biiriipy, ono
■ 7 — 
n_ na 94 nr

.... ,' 
------A—--------7 V gU2 । 9 U , 1 r_

- X . % ' '

-
erf. Warmedurchfaßwiderstand nach Tab. 1 1 - m' • K
oder 2 - Erg. Best, zu DIN <;C3 - • a ’ I , W
vorh. Warmedurchießv/iderstand des Bauteifs • _J___ • » m7- K . . .-
(a:'er Schichten) • ■ A W

2. Wärrneübercan^^ nach DIN 4103
•

Bauteile ' ' '
I/O j

m7 • K m7 • !\
W W

AuSenwönce. Dach . i 0.13 0.04

.erlüftete Fassaden ... •
Dachschcnnen ' C.13 c.ocn

-2 Decke zum nicht ausgebzuten DachneschcO 
) Kehlbafkcndecxen. Absei-env/ando 0.13 0.13

} Kellerdecken ’ '
I Decke über unbeheizten Räumen 0.17 0.17

.Offene Durchfahrten 
auskranende Geschoßdecken 0.17 . 0.04 ■

Böden, an Erd:eich grenzend 0.17 0
Wanda, an Erdreich grenzend 0.13 0

3. Berechnung des k-Wertes ,
(VAnYmedurchgangskoeniztcnt)



g « U—r j _ .        — — •* ■«« — —-K — — .—-^ • ““ “’* •’*• •'
i VAki wuscht von Uautoür.n

f a ’ - - )

Hauptstr. 17 a u. b :-^005 reerbusch 3 r - * ‘ *
1

V'/ärmcdämmgebiet nach - Erg. Beet, zu DIN 4106 -: JI
B s u tc H ' •
1. Berechnung IZA:

• : 1 • I . 2 I 3 . < - (2 C) ; 5 6- O: G)
I Rah- I Dicke Flechen- Wärmeidi-

G^tofkchic.dcn | dachte | d ncwicht . tähW:C:t ) . """ van i. .nun ne sh auGen ' , ,• • . - kn • G kn V/ m7-K •
• in'» '" rn’ m-K ____ . W

' . , ■ I pnnn I n n<l on ____
.•hex-tiidU1 jelag i i ’ i • H » '

' r- '-Uli 14t? V : U,U>. /U . U^hOI । । ,_ _______ _ 65 ■ 0-^08/ 5.2_____ 0.■~Q1 A?—4—ac-----------Ix L^uliu ü Lmig k i * j - » » •*
I 4- <-' j '/,1a ., - %

i ; . VC-? । i a 1P?n 1 r.' xq /ihn >■ .- _
-r • i ’ 1

( ~ AKA. ' -

________  - •• '%
-

erf. V/armcdurchfzGvriderstand nach Tab. 1 ‘ 1 _ . o> m7 • K
oder 2 - Erg. Bost, zu DIN ktC-3 - ■ A ’ W

•

Yorh. Wacmedurchlaßv.'idersiand dos Bauteils • 1 • » m7- K .-
(a:|=r Schichten) • ' A 3 >7^ W

2. Wärrnsübsrcanosw nach DIN 41 OS

Bauteile '' ' . ' .

1/a;

= = = = = =:

1/Qq

=- = = :-=: = = ==: |

-

m7 • K m7- K
\V W

Außenwände. Dach - = 0.13 O.OÄ
ertüftato Fassaden . . • <

Dachschrnnen ' 0.13 0 03')

d Decke zum nicht ausgebouten Dachgeschoß 
) Kch!bo":cndocxen. Absoi-enwändo 0.13 0.13

[ Ke!
Oec

erdecken ' ■ ■'
:kc über unbeheizten Räumen 0.17 0.17

. Offene Durcfi'ahrten 
auskranendo GeschcHdecken 0.17 . 0.04 •

Böden, an Erdreich grenzend 0.17 0
Wende, an Erdreich grenzend

-- : — - — = 
0.13

— — -
0

3. Berechnung des k AVer tos 
(V/ä rfnedurchgangskoeffiz:ent) •' ' ■

t/CT, m’KAV 0,17
•

1/A n? KAV 3,72
uan
Wk

m7 • KAY 0,00 /
nf KA7

-•

/ _ _1__ 
i/k 3,89......

3------------------------------------------------
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! Wünwtxschu’x von UnutoÜon

Obj

Seite 5
u

Hauptstr. »17 a u. b ; 4005 Meerbusch 3

üornmg 8

Bsuieil: Aussenwand
1. Berechnung dec Wärm blaß tanc

1 . 2 4 - (2 - 3) : 5 6 - (3: 9

' GousloHschicTitcn
: von innen nach außen

Reh- 
dichte

Oicko 
d

Fl zehen- 
gewich!

Würrne-cil- 
fähigkeil Ä d/Ä

kJ. ' m 12- 
rn’

w nF - K
m • K W

ro n- Platte' . • 700 0.019 1^, ____ , 1<____
; i^ineralwc ilf Jllunc 60 ^W • 6,7 0^5/, 2.35___
1 Zie • Tk, t H400 0.25 350 0,60 / %- 1

/

-

-37Q . • 3 . : Q%^

erf. V/är medurchfaßv/iderstand nach Tab. 1 
oder 2 - Erg. ccsL zu DIN <;C-3 -

vorh. Wär müdurciüaßwiders fand Ces 8 au Leus 
(atler Schichten)

2. Wärm^üborcangswid^

6

/ o- mLJS
w

410S

Bauteile '

1/Qj

m’ • K
W

Außenwände. Dach . i _0J3 _
(erfüfteie Fassaden . . • j

Dacf^schräcen ' 0.13

Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß 
Kehlbolkcndocken. Abseiten wände 0.13

। Kcllcrdecken '
! Decke über unbeheizten Räumen 0.17

.Offene Durchfahrten 
auskranende Geschoßdecken 0.17 .

Göden, an Erdreich grenzend 0.17
Wende, an Erdreich grenzend

3. Berechnung des k-Wertes 
(Wärmodurchgangskoeffi:

1/G, m’ • K AV 3.13 I-

VA rn’ KAV S39

WGa m’ • K AV 3,04/

Wk nv KA7 15.56 J

0J3

nt/ ' '

1
1/



Wärmeschutznachweis Anlage 2 Wärmeschutz ÜVO

1 BatA/orhabon lutzungsänder- 
^ung der Werkstatt als 
Wohnraum , Hauptstr. 17 
und 17 b in 4005 Meerbus

Bauherr in . Marianne 
Lüttgen'

i Hauptstr. 17 b
sh 3: 4005 Meerbusch 3

Entwurf s'/crfasser

Heinz van Hooren 
Leipzigerstr. 14 
4003 Meerbusch 3

Es handelt sich um ein Gebäude Emit normalen E^pie^gg^n |nnentemperaturen

□ für Sport- und Versammlunqscwecke

Zeue 1 2 3 4 5 6

Bauteil Beschreibung 
(Eaustoffschichren von innen nach außen, 

ihre Dicken und Rohdichten)

Fiachen- 
bezo- 
gene 

Masse

kg/m=

Warmedurch- 
gangs- 

koeftizient

W/rmK

Räche

m-

Nachweis nach Anlage 1 
Nr. 2 der WärmescnucV

1 • Außenwand nach Arbeitsblatt Nr. 5 370 246
GebaudecruncnS:

Länge:___ J___, 26

.^0 /

Brerte:________ ?____% m

km, VAhF 6' t?: Wm-'K

Bei Reihen- oder Doppel­
haus 
(zusdcich):

Räch e nve m ä; tn: s

seitliche Außenwände =

•

Gehäudebennwänce

Diese Angaben 
erübrigen sren. 's 1s ezr 
Nachweis nacn Sucuc 5 
der Rückseite gelunrt 
wird.

2 Fenster 'ropische delholzprcfile 
68 1 , mit Doppelvergla­
sung 4/16/4 mm

27/



Seite 7
Zeile

l

1 2 : 4 5 6

Bauteil Beschreibung Fiäc
(Baustoffschichten von innen nach außen. bc

ihre Dicken und Rohdichten) ge
Ma

- . kg/

nen- Wärmedurch-
10- gangs-
nc Koeffizient
sse

mJ W/mK

Räche

m?

Nachweis nach Anlage 1 
Nr. 2 der WarmezchutzV

3 0 Dach oder 
TTJÜfWecke

□ Decke zum 
Dachraum

nach Arbeitsblatt Nr. 5 54 0,26 95 Wärmeübertragende
Ümfassungsdachc:

4G1,QP m:

Beheiztes Bauwerks- 
volumen:

*74,13 rrA
■

km - D., 32 V//m:K

Bei Reihen- oder Dogge!- 
haus:
(zusätzlich anceben)

km, W -r F - \ W/rrFK

Diese Angaben sowie die 
Bauteiiüächcn nacn 
Spalte 5 dieser Se^e 
erübrigen sich, falls der 
Nachweis nacn Spalte G 
der Vorderseite geführt 
wird.

4 Decke nach 
unten gegen 
die Außenfuft

5 □ Kellerdecke

G Fußboden

□ V/and gegen 
das Erdreich

nach Arbeitsblatt 4 ^5/

6 □ Decke
□ Wand gegen 

unbeheizten 
Raum

j

1

Au^c,^ ^5 reerbusch 5, den 20.10.1986 VAN HJ
40)5 MEt RBUSCFr

EK AR T T
C. LEIPZIGER STR H.TELdlN



Seite 8
Rechnerische  ̂Nachweis über die Begrenzung der Transmissionswärmeverluste nach der Anlage 1 Nr. 1 und den Anlagen 3 und 4 
zur Wämaeschutzverordnung - WärmeschutzV -
Bauvorhabäh

\ Hauptstr. 17 a
I uhd 17 b in 

4005 Meerbusch 5

Es handelt sich um ein (das Zutreffende bitte ankreuzen)
Gebäude mit normalen Innentemoeraturen ')
Gebäude mit niedrigen Innentemoeraturen
Gebäude lur Sport- und Versammlungszwecke ') 
Hallenbad
Gebäude mit gemischter Nutzung

- § 1 WärmeschutzV -
- § 4 Abs 1 WärmeschutzV -
- § 7 WärmeschutzV -
- § 8 WärmeschutzV -
- § 10 WärmeschutzV -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /

Bauteil 
(Kurzbezeichnung 

nach
Anlage 2)

Lange 
bzw 

Breite

Hohe Flache 
F 

Sp (2 x 3)

Warme- 
durchgangs- 
koetfizient k 

aus 
Anlage 2

k F 
Sp (4 x 5)

Hochstzulässiger 
Warmedurchgangs- 

koetfizient k

Faktor 
C

C k F 
Sp (6 x 8)

Summe der Spalte 9 /

- 180., 62 - ___
Summe der Zeilen 1. Z 3 upü 7 in
Spalte 4
- 461,92

8

9

m m m' W/m2 K W/K W/m2 K - W/K

1

DL 1 •) 
0.52 1 1.0

Summe der Zeilen 4 in
Spalte 4 
— m2

10

DL 2 •) 
0.52’) 1.0

Bauwerksvoiumen 1

- %74)1%
11

DL 3 0.521 1.0

Fl _ Zeile 9 _ /1 r Z1 V „
V ^11 y 7 / i ,2:

Damit ist nach Tabelle 1 der Anlagen. 3 oder 4 
zur WärmeschutzV: Z
km.mZ "0,76/^^

12

2

0 1 94,7 0,26.
0.91 '1 0.45 ’)
0.69 ") 0.8

y $

0 2 / 0.91 '0) 0.45 •)
0.69 ") 0.8

0 3 0.91 ”) 0.45 «)
0.69") 0.8

04 z
0.91 'S) 0.45 *)
0.69 ") 0.5 k _ Zeile 8 t

13
“m Zeile 9 + Zeile // 461 ,

3

G 1
J • • +4 94,7 0,25 ?0.83 1 ') 0.5 11,83

G 2 0,83 '1 •) 0.5

Anmerkungen:

') Falls für diese Gebäude der Nachweis nach 
Anlage 3 erbracht wird, ist ein Nacnweis nach 
dieser Anlage 4 nicht erforderlich.

1 Für Hallenbader nicht erforderlich

1 Bei großflächigen Verglasungen darf hier in 
begründeten Fallen (Anlage 1 Nr 6 zur 
WärmeschutzV) 1,75 eingesetzt werden: bei 
Einfachverglasung in Gebäuden mit niedrigen 
Innentemperaturen und in Gebäuden für Sport- 
und Versammlungszwecke - ausgenommen 
Hallenbader und klimatisierte Geoaude - ist der 
Wert 5.2 einzusetzen.

4) Bei Gebäuden mit niedngen Innentemperaturen. 
Hallenbadem und Gebäuden für Sport- und 
Versammlungszwecke, die nicht unterkellert sind 
und im Fußboden keine Wärmedämmung 
haben, sind die Werte nach Tabelle 2 der Anlage 3 
zur WärmeschutzV einzusetzen Das gleiche 
gilt auch für an das Erdreich grenzende Decken 
und Wände von sonstigen Gebäuden, falls die 
Gebaudegrundflachen mehr als 500 m2 
betragen.

1 Entfallt bei Gebäuden mit niedngen Innen­
temperaturen und bei Gebäuden für Sport- und 
Versammlungszwecke, einschließlich 
Hallenbädern

•) Mittelwert bei Hallenbädern

1 Bei Hallenbädern betragt der max Warme- 
durchgangskoeff|Z!ent 0.85 W/m2 K.

1 Für Decken, die nach oben gegen die Außenluft 
abschheßen, gilt Zeile 2 und Fußnote '').

1 Mittelwert bei Decken, die nach unten gegen die 
Außenluft abscnheßen

/ ’«) Mittelwert für warmegedammte Decken zum 
Dachgeschoß

") Mittelwert für warmegedammte Dächer oder 
Dachdecken

'1 Mittelwert für Decken zu unbeheizten Kellern

'1 An jeder Stelle für Wände

'*) Mittelwert für Decken bei Wärmeübergang 
nach unten

'1 Mittelwert für Decken bei Wärmeübergang

G 3 4) 0.83 '1 4) 0.5

G 4 0.83 ") n 0.5

4

AB 1 0.83") 2.00 i
0.91 ") 0.5

AB 2 0.83'4) 2.00 i
o.9i 'n 0.5

AB 3 0.83 ") ZOO i 
o.9i 'n 0.5

AB 4 0.83 ") 2.00 'n
o.9i 'n 0.5

Geschoß (mit beheizten Räumen):

5

6

W 1
3 - ' - r +5 -45,8?^0,^ Ah.l

1.57") 0.7»)
1.38") - -

W 2 1.57 '•) 0.7 •)
1.38'1 - -

W 3 1.57") 0.7«)
1.38 l7) - -

W 4 1.57") 0.7«)
1.38'1 - -

F 1 3. +6 ?6,6? ' ,0» z80. ) 3.5 n - -

F 2
/

✓ 3) 351 - -

F 3 4 3.5 n - -

F4 3.5 n - -

7 XF + ÜF w F

z Zeilen

1.85«) 1.0 148,9

Geschoß (mit beheizten Räumen):

5

W 1 1.57") 0.7«)
1.38'1 - -

W 2 1.57 ") 0.7«)
1.38 '1 - -

W 3 1.57 ") 0,7 n -
1.38 '1 - -

W 4 1.57") 0.7»)
1.38'1

nacn ooen

£teile für Außenwände m den Warme-

6

F t 1 3.51\4eert usch a
'“UUlTfWgbßieten l und II nach DIN 4108

1 An jeder Stelle für Außenwände im Warme-

F 2 1 3,51 -
dämmgebret fff nach DIN 4108

)usch
F 3

F4

1 3,51 Der
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ANTRAG und BAUBESCHREIBUNG

Nutzungsänderung + Umbau + Aufstockung
für die Entwässerung des Grundstücks 

Hauptstr. 17a
Gemarkung

Lank - , /'
.Flur .Flurstück

3 81
Eigentümer

Frau Marianne Lüttgen
Wohnort# Straße, Hausnummer 

4oo5 Meerbusch 3# Hauptstr. 17a "
.Fernruf

Kosten der Entwässerungsanlage 

DM

Für die Berechnung# Dimensionierung und Herstellung der Entwässerungsan­
lagen sind die DIN 1986 sowie die Satzung der Stadt Meerbusch über die 
Entwässerung von Grundstücken zugrundegelegt.

Die Entwässerung erfolgt im/ / 1
über eine

dz
Das Niedersohlagswasser' I
Die Entwässerung des Keller-

/\ geschosses erfolgt über

MATERIAL:

Die Grundleitungen

Mischsystem

Trennsystem

Dreikammer-Klärgrube

Biologische
Kleinkläranlage 
mit anschließender 
Verrieselung

wird dem Kanal zugeführt 
auf dem Grundstück zur 
Versickerung gebracht

Rumpensumpf mit Hebepumpe 
Fäkalienhebeanlage (bei 
Einbau einer WC-Anlage) 

Bodeneinläufe mit Rück­
staudoppelverschluß

PVC — KG — Rohre
Steinzeugrohre mit 
Steckmuffe L

Asbest-Zementrohre

I

Sonstiges

Die Falleitungen heißwasserbeständige 
Kunststoffrohre
Gußrohre (GA)

• k

Asbest—Zement rohre

□
□

Sonstiges

— 2 —



Die Regenwasserleitungen Zinkrohr«

Kunststoffrohre

Standrohre aus Guß (GA)
Sonstiges

Es werden nur Rohre verwendet, die mit einem Güte- oder 
Prüfzeichen versehen sind.

Alle Falleitungen erhalten an zugänglicher Stelle Reinigungen- 
Öffnungen und werden mit gleichem Querschnitt über Dach entlüftet

• t

Ein Revisionsschacht mit Reinigungs-
Rohr ist vorgesehen: im Keller

an der Grundstücksgrenze

Es werden angeschlossen:

Schmutzwasser:

2 Küchenspülen

Waschbecken

2 Badewannen

 Brausetassen

Klosettanlagen

 Sitzwaschbecken

 Urinale

o Waschmaschinen

2 Bodeneinläufe

 Ausgußbecken

Sonstiges:

Regenwasser:

 m2 Dachfläche

1 Stck Regenfallrohre

 Stck Balkon- u. Dacheinläufe

befestigte Hoffläche

 Stck Hofeinläufe

Stck Acu-Drain-Rinnen

Bei befestigten Flächen von über $00 m ist der 
hydraulische Nachweis beigefügt.

Nr. Größe
Der Einbau eines

Benzinölabscheiders  
Fettabscheiders K  

Schlammfanges 
ist vorgesehen.

Die Entwässerungsgegenstände im Kellergeschoß werden separat 
gegen Rückstau gesichert.

Rückstauebene ist Straßenkrone



- 3 -

Di« Grund- und Falleitungen werden nicht eher verdeckt 
hie diese durch das Tiefbauant der Stadt Meerbusch 
abgenomsen sind.

Bel Fertigstellung der genanten Entwässerungsanlage i—n
wird die Gebrauchsabnahne beantragt. I 4

Alle weiteren Angaben sind den beigefügten Planunterlagen g—n
au entnehmen. I__4

Den Antrag sind in vielfacher Ausfertigung beigefügti
1. Ein Lageplan (entlieh) des anzuschließenden Grundstücks l.M. 1 : 500 

nit folgenden Angaben* 
Eigentumsgrenze, Himmelsrichtung, Lage des Straßenkanals und der 
Hausanschlußleitung (Schmutz- und Regennasser).

2. Ein Grundriß l.M. 1 * 100 des Kellers und der Geschosse elnschl. 
Leitungsverlauf mit Dimensionen und Entwässerungsgegenstände.

3. Abwicklung der Rohrleitung l.M. 1 : 100 von Straßenkanal bis zur 
Entlüftung als SchnittZeichnung mit auf NN bezogene Höhenmaße 
und sanitäre Einrichtung.

4. Baubeschreibung

Auf den Zeichnungen sind dargestellt* 
Schmutzwasserleitung * voll ausgezogene Linie
Regenwasserleitung ■ gestrichelte Linie

Alle notwendigen Angaben, wie es die z.Zt. gültige BauO NW 
und die DIN 1986 verlangt.

Mir ist bekannt, daß 
vor Erteilung der Genehmigung mit den Arbeiten einschließlich 

Erdarbeiten nicht begonnen werden darf, daß 
der Anschluß vom Straßenkanal bis zur Grundstückagrenze WWW

vorhanden ist.

Lank , den 14.10.85

66
.0

05
-1

1.
78

H. VAN
4005 MLLRBCSCI i-L,b

geprüft*

ARCHITEKT

Stadt Meerbusch
Tiefbauamt

Meerbusch-Langst / Kierst, den 21. Nov. 1985
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Landesamt
für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen
-423.6411 -
Postfach 11 05 ■ 4000 Düsseldorf 1
Tel. Durchwahl: (0211)4497-1

Für jedes Gebäude und für jede Baumaßnahme an 
einem bestehenden Gebäude ist ein gesonderter 
Erhebungsbogen anzulegen.

Eitiebungsvordruck 
für Baugenehmigung

KA 1/2/5 Lsp. 1

Wichtiger Hinweis 
bitte beachten! Ergänzende Angaben zum Eitiebungsvordruck Baugenehmigung

Bei Nutzungsänderung ganzer Gebäude bitte zu­
sätzlich einen Abgangsbogen ausfüllen.

Rechtsgrundlagen: Siehe Rückseite des 
Erhebungsvordruckes Baufertigstellung.

Bau-Schein-NrVAktenzeichen 63/7

Identifikations-Nr. 0468104
Datum der Baugenehmigung KA 1

'' Jahr

o?

Datum der Bezugsfertigstellung KA 5 a 1

1 Allgemeine Angaben 
Name/Firma des Bauherren:. zy

PL
Anschrift:. _______

_  , / tA m ♦ £

Lage des Baugrundstückes:
Kreis

1 (;/ 16-18

Gemeinde _ , / ______
Ma 19-21

Gemeindeteil _ _ i i 22 24

Straße, Nr. ^7 h

2 Art des Gebäudes (bitte künftige Nutzung angeben) 
Wohngebäude (ohne Wohnheim)

ohne Eigentumswohnungen 
mit Eigentumswohnungen

Wohnheim für
Studenten
Pflegepersonal 
andere Berufstätige 
ältere Menschen 
sonstige Gruppen

Nichtwohngebäude
(bitte Art angeben)

(z B Bankgebäude. Werkshalle. Kirche, Schule)

3 Art der Bautätigkeit
Errichtung eines neuen Gebäudes 

in konventioneller Bauart 
im Fertigteilbau

Baumaßnahme 
an einem bestehenden Gebäude

Wohnungen
(nach der Zahl der Räume einschl. Küchen) 

mit
1 Raum
2 Räumen
3 Räumen
4 Räumen
5 Räumen
6 Räumen
7 und mehr Räumen
Zahl der Räume in Wohnungen

mit 7 und mehr Räumen

Anzahl

neuer
Zustand

alter
Zustand')

12 20

13 21

14 7* 22

15 23

16 24

17 25

18 26

19 27

von den Wohnungen sind

vom Bauherren bzw. künftigen Er­
werber eigengenutzte Wohnungen

Wohnungen mit
Kochnische/Kochgelegenheit 
zweitem Bad bzw. getrenntem 
Duschraum
Zweit-WC

neuer
Zustand

28 /I
29

30

31 4

4 Größe des Zugangs
bei Errichtung eines neuen Gebäudes

Grundstücksfläche
Grundfläche
Geschoßfläche')
Rauminhalt — Brutto (DIN 277) 
Zahl der Vollgeschosse 
') siehe Erläuterungen

bei allen Baumaßnahmen

nV/mVAnzahl

01

02

03

04

05

Nutzfläche in m2
(DIN 277; o. Wohnfläche)

Wohnfläche in m2 (DIN 283)
der Wohnungen
der sonst. Wohneinheiten

neuer Zustand alter Zustand')

06 09

07 10 •

08 11

64
11

 00
1 - 

7 
84

Nicht ausfüllen!
von den Wohneinheiten sind 
gefördert im

1. Förderungsweg
2. Förderungsweg 

ohne Regionalprogramm
Regionalprogramm

nicht gefördert

KA 5
Wohnungei sonstige

Wohne.nheiten

55 59

56 60
57 61

58 62

63 Straßen­
schlüssel

sonstige Wohneinheiten
Räume in sonstigen Wohneinheiten

5 Größe der Räume
in Wohnungen und 
sonstigen Wohneinheiten

Küchen

bis unter 6 m2
6 bis unter 12 m2
12 m2 und mehr

Zimmer (über 6 m2)
bis unter 10 m2
10 bis unter 15 m2
15 bis unter 20 m2
20 bis unter 25 m2
25 m2 und mehr

Einzelzimmer über 6 m2 
außerhalb von Wohneinheiten

6 Veranschlagte Kosten des 
Bauwerkes
(siehe DIN 276)

neuer Zustand alter Zustand')

32 34

33 35

Anzahl ,

neuer Zustand alter Zustand')

36 45

37 4 46 4
38 47

39 48

40 49 >d
41 % 50 zl
42 51 A

43 d 52

44 53

1 000 DM

54 AöO

Zu 1 (allgemeine Angaben)
Der Bauherr zählt zu den

öffentlichen Bauherren
Bund
Länder
Gemeinden und Gemeindeverbände
Sozialversicherung

Unternehmen
gemeinnützige Wohnungs- und 

ländliche Siedlungsunternehmen
sonstige Wohnungsunternehmen
Immobilienfonds
sonstige Unternehmen
(ohne Wohnungsunternehmen)

Land- und Forstwirtschaft, 
Tierhaltung, Fischerei

Produzierendes Gewerbe

KA 3 Lsp. 1
Bitte ankreuzen

oder sofern kein Bebauungsplan mit Baugebiets- Bitte ankreuzen 
festsetzung nach BauNVO vorliegt: Die Eigen- bzw zutreffende 
art der näheren Umgebung entspricht einem Ziffer einsetzen

*) alten Zustand bitte nur bei Baumaßnahmen an bestehen­
den Gebäuden angeben

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Handel, Kreditinstitute und Versicherungs 
gewerbe, Dienstleistungen Pio

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
(ohne Bundesbahn und Bundespost)

Bundesbahn und Bundespost
privaten Haushalten

Selbständige
Beamte, Angestellte
Arbeiter
Rentner, Pensionäre
sonstige private Haushalte

Organisationen ohne Erwerbszweck

11

12

12-13

(nur bei Errichtung eines neuen Gebäudes) 
a) im Geltungsbereich eines qualifizierten

Bebauungsplanes (§§ 30, 33 BBauG)

innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile (§ 34 BBauG)

mit einfachem Bebauungsplan 
ohne Bebauungsplan

im Außenbereich (§ 35 BBauG)

b) sofern ein Bebauungsplan mit Baugebiets­
festsetzung nach BauNVO vorliegt
in einem

Wohngebiet (W)
Dorfgebiet ।
Mischgebiet I 
Gewerbegebiet (G) 
Sondergebiet (S)

1

19

2

3

4

5

Zu 2 (Art des Gebäudes)
bei Errichtung eines neuen Wohngebäudes

Das Wohngebäude dient Ferien-, 
Wochenend-, Erholungszwecken

Haustyp des Wohngebäudes
Einzelhaus (1) gereihtes Haus
Doppelhaus (2) sonst Haustyp

bei allen neu zu errichtenden Gebäuden
Art der Konstruktion

Skelettbau (1) Massivbau 
überwiegend verwendeter Baustoff

(2) 22

Stahl (D sonst. Mauerstein (4)
Stahlbeton (2) Holz (5)
Ziegel (3) sonst. Baustoff (6)

Unterkellerung 
keine (1) mit 1 Untergeschoß
mit 2 und mehr Untergeschossen 

Abwasserablauf direkt in
öff. Kanalisation mit Klärwerk
öff. Kanalisation ohne Klärwerk 
Kleinkläranlage (DIN 4261) 
sonstige Abwasserbehandlungsanlage 
Grube, Behälter u. ä.
ohne Abwasseranschluß

Art der Beheizung
Fernheizung (1)
Blockheizung (2)
Zentralheizung (3)

Etagenheizung

23

(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(4)
Einzelraumheizung (5)

vorwiegende Heizenergie
keine Heizung (6)

Koks/Kohle
Öl
Gas
Strom

Klimaanlage

(1)
(2)
(3)
(4)

Fernwärme 
Wärmepumpe 
Solarenergie 
sonst. Heizenergie

(5)
(6)
(7)
(8)

ja
nein

Zu 3 (Art der Bautätigkeit) 
bei Baumaßnahmen am bestehenden Gebäude 

Ändert sich die Nutzungsart des ganzen
Gebäudes ja

nein 
wenn ja, bitte frühere Nutzung angeben

zuAM /X koXA ff
Wurde ein Abgangsbogen ausgestellt? ja 

nein
bei Wiederaufbau, Ersatz bau, Wiederherstellung

In welchem Jahr wurde das Gebäude 
(Gebäudeteil) abgebrochen, zerstört o. ä?

Wurde ein Abgangsbogen ausgestellt?

Zu 4 (Größe des Zugangs)

ja 
nein

Kleinsiedlungsgebiet (WS) 
reinen Wohngebiet (WR)
allgemeinen Wohngebiet (WA) 
besonderen Wohngebiet (WB) 
Dorfgebiet (MD)
Mischgebiet (Ml)
Kerngebiet (MK)
Gewerbegebiet (GE)
Industriegebiet (Gl)
Sondergebiet für Erholung <so. § 10 BauNVO) 

sonstigen Sondergebiet iso § n BauNVO)

01

17-18

02

y 03

04

05

06

07

08

09

10

11

Datum. Prüfvermerk/Unterschrift


